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1 Dokumentkontrolle und Versionshistorie 
 

VER-
SION 

STAND STAND 
ANLA-
GEN 

INHALT / ÄNDERUNG GENEHMIGT 

1 04.05.2020 04.05. Initiales Konzept Vor-/Arbeitsver-
sion 

2 08.05.2020 08.05. ∑ Dokumentation der Gottesdienste 

∑ Konkretisierung des Sitzplanes für die CK mit Laufwegen und Aufgaben des 
Kirchenteams 

∑ Neuer Sitzplan für CK 

Vor-/Arbeitsver-
sion 

3 15.05.2020 15.05. ∑ Ergänzung Regelungen für Archegarten 

∑ Konkretisierung der Maximalzahl an Besuchern 

∑ Berücksichtigung der neuen Regelungen 

∑ Neue Regelung der ELKB vom 11.05.2020 (Anlage 1 neu) 

∑ Ergänzung ‚Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit Ände-
rungen‘ 

19.05.2020 
(Prot. 18) per Um-
laufbeschluss 

4 22.06.2020 22.06. ∑ Berücksichtigung von Update 16 mit Anlagen (Stand 18.06.2020) 

∑ Neue Version der ‚Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit 
Änderungen‘ vom 19.06.2020 

∑ Integration weiterer Gebiete der Gemeinde: 
o Gemeindebücherei 
o Besondere Gottesdienste 
o Erste Regelungen für Gemeinderäume 
o Proben Posaunenchor 

∑ Erweiterung zum umfänglichen Hygiene-/Infektionsschutzkonzept 

∑ Strukturänderung im Dokument, um weitere Bereiche, über die GD hinaus, 
abzubilden 

∑ Mail-Update vom 02.05.2020 entfernt 

25.06.2020 
(Prot. 19) 

5 22.07.2020 22.07. ∑ Konzepte für weitere Gemeindeangebote 
o Trauergottesdienst, Außenspecial, Schulabschlussgottesdienst 
o Pfarrbüro 
o Konfirmandenarbeit 
o Kinder- und Jugendfreizeit 2020, einschließlich Anlagen 
o Meditative Spaziergänge, Meditationstag, Vergebungsseminar 

∑ Konkretisierung der Hygienekonzepte für die Gebäudenutzung; Checkliste 
(→ Gültigkeit für alle gemeindlichen Veranstaltungen in den Räumen); 
Belegungsgrenzen; Ergänzung symbolischer Sitzpläne 

∑ Erweiterung der Informationstafeln 

∑ Ergänzung Nachweisliste(n) 

∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
und neuer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Update 19 mit Anla-
gen) 

∑ Referenz zu den Empfehlungen für die Jugendarbeit durch den Bayerischen 
Jugendring 

22.07.2020  
(Prot. 20) 

6 22.09.2020 21.09. ∑ Ergänzung in der Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag 

∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
und neuer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Update 21 mit aktuali-
sierten Anlagen; Stand 21.09.2020)  

∑ Informationen bzgl. der Schulanfangsgottesdienste 2020 (04.09.2020) 

∑ Erweiterungen 
o Konzept Schulanfangsgottesdienst der GS Dittelbrunn (getrennt per 

Umlaufbeschluss am 07.09.2020 genehmigt) 
o Konzerte des Posaunenchors 
o Konzept für Seniorenkreis und Trauercafé 

∑ Änderung zur 6.Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(08.09.2020) 

∑ Entfernt: Aktivitätenverzeichnis der Christuskirche Schweinfurt für Gottes-
dienste (ehemals Kapitel 5.4 – nur noch unter Kapitel 4.1.1) 

∑ Kleinere Korrekturen 

23.09.2020 
(Prot. 21) 
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VER-
SION 

STAND STAND 
ANLA-
GEN 

INHALT / ÄNDERUNG GENEHMIGT 

7 23.10.2020 22.10. ∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
und neuer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Update 23; Stand 
19.10.2020)  

∑ 7.Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit Änderungen 
(22.10.2020) inkl. Corona-Ampel 

∑ Update der Empfehlungen des Bayer. Jugendrings, Vers. 3 (08.10.2020) 

∑ Konzept für die Gemeindebücherei 

∑ Besonderen Maßnahmen bei erhöhter Inzidenz (Corona-Ampel) 

∑ Entfernte Unterlagen: 
o Kinder- und Jugendfreizeit 
o Schulabschlussgottesdienste 2020 
o Schulanfangsgottesdienste 2020 
o Meditationstage 
o Vergebungsseminar 
o Obsolete Sitzpläne der CK 

∑ Trennung der Anlagen in externe und interne 

24.10.2020 
(Prot. 22) 

8 13.11.2020 12.11. ∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
und neuer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung inklusive der veränder-
ten Anlagen (Update 26; Stand 11.11.2020)  
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 1, 2a, 2d, 4, 8, 12, 15 

∑ 8.Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit Änderungen 
(30.10.2020) 

∑ Aushang Bücherei 

16.11.2020 
(Prot. 23) 

9 09.12.2020 08.12. ∑ 10. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (08.12.2020) 

∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
und neuer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung inklusive der veränder-
ten Anlagen (Update 27; Stand 04.12.2020) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 2d, 4a, 8, 10a, 16 
o Büchereien geschlossen 
o Weitere Einschränkungen Gemeinde-, Konfi- und Jugendarbeit, Er-

wachsenenbildung  

∑ Besondere Gottesdienste zu Weihnachten und Silvester 2020 in CK und Ar-
che 

09.12.2020 
(Prot. 24) 

10 11.01.2021 08.01. ∑ 11. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15.12.2020) mit Ände-
rung vom 08.01.2021 

∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
und neuer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung inklusive der veränder-
ten Anlagen (Update 29; Stand 18.12.2020) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 2a, 4, 4a, 5, 7, 9, 12c, 12d 

∑ Anpassungen Weihnachtsgottesdienste 

12.01.2021 
(Prot. 25) 

11 10.02.2021 28.01. ∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 31; Stand 26.01.2021) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 1, 4, 4a, 12c, 12d 
o Entfallene Anlagen: 2b, 2c, 10a, 11, 11a, 16 

∑ Änderung zur 11. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 
15.01.2021 und vom 28.01.2021 
o Tragen von FFP2-Masken im Gottesdienst 

∑ Regelungen Weihnachts- und Silvestergottesdienste entfernt 

∑ Konkretisierungen 
o Aussetzen von Bildungsveranstaltungen 
o Nutzung Gemeinderäume muss gesetzl. Anforderungen entsprechen 
o Vorbestellung und Abholung bei Bücherei nicht angeboten 
o Keine Proben Posaunenchor 

∑ Alternativer Sitzplan für die Christuskirche 

 

10.02.2021 
(Prot. 26) 
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VER-
SION 

STAND STAND 
ANLA-
GEN 

INHALT / ÄNDERUNG GENEHMIGT 

12 10.03.2021 09.03. ∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 32, Stand 19.02.2021; Update 
33, Stand 27.02.2021; Update 34, Stand: 09.03.2021) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 10, 11, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 16, 17, 

171, 17b, 17c, 18 

∑ 12. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05.03.2021 
o Nächtl. Ausgangssperre nur bei 7-Tages-Inzidenzwert >100 

∑ Besondere Gottesdienste zu Ostern 2021 (Osternacht) 

∑ Ergänzung der max. Platz-/Besucherzahl für Kircheninnenhof und Platz hin-
ter der Kirche (Christuskirche) – symbolischer Plan 

∑ Regelung von Voranmeldungen zu Gottesdiensten 

 

11.03.2021 
(27. Prot.) 

13 09.04.2021 26.03. ∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 35, Stand 18.03.2021; Update 
36, Stand 26.03.2021) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 4, 4a, 15, 19 
o Anlage 20, 21 nicht mehr relevant (Ostern) 

∑ Neue Empfehlungen des bjr 

∑ Regelungen der Ostergottesdienste entfernt 

∑ Kleinere typografische und Rechtschreibkorrekturen 

∑ Anpassung der Verweise auf Verordnungen 
 

12.04.2021 
(28. Prot.) 

14 03.05.2021 27.04. ∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 37, Stand 23.04.2021) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 3a/b, 22, 23 
o Relevante Updates: 

ß Testangebot für Beschäftigte in Präsenz 
ß Kirchl. Leben ‚nach Corona‘ 

∑ Konsolidierte 12. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 
05.03.2021 (Stand 27.04.2021) 
 

04.05.2021 
(29. Prot.) 

14.1 06.05.2021 05.05. ∑ Berücksichtigung der Allgemeinverfügung der Stadt Schweinfurt (Stand 
05.05.2021) 

06.05.2021 
(29. Prot. Nach-
trag) 

15 15.06.2021 08.06. ∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 38, Stand 30.04.2021 – veröf-
fentlicht nach dem 05.05.2021; Update 39, Stand 08.05.2021; Update 40, 
Stand 21.05.2021; Update 41, Stand 08.06.2021) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 2a, 3a/b, 4, 4a, 5, 6, 7, 12, 12e, 12f, 24-

27 
o Inzidenzabhängige Regelungen 
o Gemeindegesang/Musik im GD 
o Kirchenmusik 
o Gemeindliche Veranstaltungen 
o Private Zusammenkünfte 
o Bücherei 
o Jugendarbeit 

∑ 13. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05.06.2021 (Stand 
05.06.2021) 
o Reduktion der Anzahl der Inzidenzgrenzen 
o Gottesdienstgesang 
o Öffentliche Veranstaltungen 
o Keine lokalen Allgemeinverfügungen mehr 

∑ Neue Version der Empfehlungen des bjr (Stand 19.05.2021) 
 

17.06.2021 
(30. Prot.) 
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VER-
SION 

STAND STAND 
ANLA-
GEN 

INHALT / ÄNDERUNG GENEHMIGT 

16 20.07.2021 20.07. ∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 42, Stand 17.06.2021; Up-
date 43, Stand 25.06.2021; Update 44, Stand 02.07.2021; Update 45, 
Stand 20.07.2021) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 1, 2a, 4a, 5, 12f, 12g, 19, 24 25, 26, 28 

∑ 13. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05.06.2021 (Stand 
14.07.2021) 

∑ Link zur COVID-19 Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung 

∑ Regelungen für die Konfirmation 2021 

∑ Grundlegende Regelungen für Gottesdienste in der Arche 

∑ Ergänzungen für Tauf- und Traugottesdienste u.a. in einem Kapitel zusam-
mengefasst 

∑ Ergänzende Regelungen für private Feiern aus besonderem Anlass gem. §7 
BIfSMV 

∑ Empfehlungen des bjr 
o Sechste Version der Empfehlungen des bjr (Stand 10.06.2021) 
o Empfehlungen für die Sommerferien 2021 in Bayern 

 

21.07.2021 
(31. Prot.) 

17 12.09.2021 09.09. ∑ Grundsätzliche Umstellung des grundlegenden Regelwerks von Grenzwer-
ten der Infektionsinzidenzen auf bay. Corona-Ampel – neue Strukturierung 

∑ 14. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.09.2021 (Stand 
01.09.2021) 

∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 46, Stand 08.09.2021) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 1, 2, 2a, 4, 4a, 5 

∑ Regularien des bjr 
 

14.09.2021 freige-
geben 

18 14.10.2021 05.10. ∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 47, Stand 18.09.2021) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 25, 26 

∑ 14. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.09.2021 (Stand 
05.10.2021) 

∑ Sicherheitsteam als beschlussfähiges Gremium 
 

11.10.2021 
(33. Prot.) 

19 28.10.2021 27.10. ∑ 14. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.09.2021 (Stand 
27.10.2021) 

∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 49, Stand 19.10.2021; Up-
date 48, Stand 08.10.2021) 

∑ Update/Ergänzung Informationstafeln 

∑ Update Regelung für gemeindeinterne Veranstaltungen 
 

28.10.2021 
(Sicherheitsteam) 

20 09.11.2021 08.11. ∑ Neue Regelung der bay. Krankenhausampel ab 06. Nov. 2021 
Einordnung für Bayern und die Stadt Schweinfurt 
o ab 07. Nov. 2021: 

ß in Bayern gilt der Wert ‚gelb‘ 
ß die Stadt Schweinfurt ist lokaler Hotspot– hier gilt der Wert ‚rot‘ 

o ab 09. Nov. 2021: 
ß in Bayern gilt der Wert ‚rot‘ 

∑ 14. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.09.2021 (Stand 
05.11.2021) 

∑ Einarbeitung relevanter Aspekte der aktualisierten Empfehlungen der ELKB 
inklusive der veränderten Anlagen (Update 50, Stand 05.11.2021) 
o Geänderte bzw. neue Anlagen: 31 

∑ Regelungen der Stadt Schweinfurt 

∑ Ergänzung Plakate um Zugangsregelungen für Veranstaltungen 
 

09.11.2021 
(Umlaufbeschluss 
Sicherheitsteam) 
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ANLA-
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INHALT / ÄNDERUNG GENEHMIGT 

21 10.11.2021 09.11. ∑ 14. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.09.2021 (Stand 
09.11.2021) 

∑ Maskenpflicht bei gelber bzw. roter Krankenhausampel im Gottesdienst 

∑ Abendmahl mit strengem Abstand 

10.11.2021 
(KV) 

 
Mit Beschluss des Kirchenvorstandes in der Sitzung am 11. Okt. 2021 (s. 33. Protokoll, Punkt 4) ist das 
Sicherheitsteam des Kirchenvorstandes ein beschlussfähiges Gremium. 

Gültigkeit hat die jeweils letzte, durch das Sicherheitsteam freigegebene Version. 

Ersteller: Mitglied des Sicherheitsteams 
Genehmigt durch: Implizit durch Kirchenvorstand der Gemeinde, jeweils dokumentiert in 

den Beschlussprotokollen des KV 
Mit dem Infektionsschutzkonzept für die unterschiedlichen Betrach-
tungsobjekte der Kirchengemeinde befasst sich der Kirchenvorstand 
und fasst einen entsprechenden Beschluss. Dieser Beschluss kann stell-
vertretend auch durch das Sicherheitsteam erfolgen. 
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2 Rahmenbedingungen  
Um in einer Pandemie die Verbreitung von Krankheitserregern zu mindern und Infektionsrisiken zu 
minimieren, sind elementare Regeln für die Hygiene seitens der Mitarbeitenden, Gruppenleitungen 
und Teilnehmenden an Veranstaltungen und Besprechungen einzuhalten.  

Alle sind darüber hinaus angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden und 
die aktuellen Auflagen der Landesregierung zu beachten. 

Um vor diesem Hintergrund der etablierten Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie 
2020/21 Präsenzgottesdienste feiern und das Gemeindeleben wieder aktiv gestalten zu können, sind 
definierte Vorgaben einzuhalten. Eine dieser Vorgaben ist, dass jede Gemeinde ein Infektionsschutz-
konzept/Hygienekonzept zu erstellen hat. Verantwortlich hierfür ist der Kirchenvorstand. 

Vom Kirchenvorstand wurde ein Sicherheitsteam per Umlaufbeschluss (30.04.2020) damit beauf-
tragt, dieses Konzept zu erstellen und nach Beschluss auch umzusetzen.  

Mitglieder des Sicherheitsteams sind: 

∑ Pfarrer Dr. Wolfgang Weich 

∑ Harry Walter 

∑ Andreas Heil 

∑ Gert Ehrlich 
 
Maßgeblich für diese Version des Infektionsschutzkonzepts ist der jeweils letzte Update der ‚Empfeh-
lungen des Landeskirchenrates zum kirchlichen Leben in Zeiten der Corona-Pandemie‘ (s.a. Kapitel 
6.1.1) i. V. m. den jeweils gültigen Anlagen. Die dort formulierten Maßnahmen sind gem. der örtli-
chen Gegebenheiten umzusetzen. 

Zu betrachten sind die Maßnahmen immer vor dem Hintergrund der konkreten Örtlichkeiten in den 
Kirchen bzw. Gemeinderäumen. Dies bedeutet für die Gemeinde Christuskirche, dass Maßnahmen 
für die beiden Gebäude Christuskirche und Arche eventuell differenziert umgesetzt werden müssen 
(z.B. Anzahl der max. verfügbaren Plätze). 
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3 Infektionsschutzkonzept 
Für die Kirchengemeinde Christuskirche ist vom Kirchenvorstand ein Sicherheitsteam eingesetzt, das 
für die Umsetzung des Infektionsschutzkonzeptes – auch Hygienekonzept – Verantwortung zeichnet. 
Das Konzept erstreckt sich auf alle Bereiche der Kirchengemeinde. Für die unterschiedlichen Objekte 
des Konzeptes erfolgt eine dezidierte Darstellung. Eine herausragende Position haben hier allerdings 
die Gottesdienste, die intensiver betrachtet werden.  

Soweit in diesem Konzept für einzelne Aspekte keine spezifischen Regelungen getroffen sind, gelten 
grundsätzlich die allgemeinen Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für den Geltungs-
bereich der Christuskirche Schweinfurt in der folgenden Reihenfolge: 

1. Regelwerke der Evangelischen Landeskirche Bayern 
https://corona.bayern-evangelisch.de/Empfehlung.php bzw. 
https://www2.elkb.de/intranet/node/25834 

2. Lokale Regelungen  
der Stadt Schweinfurt (Allgemeinverfügungen und ergänzende Bestimmungen) - 
https://www.schweinfurt.de/rathaus-politik/coronavirus-aktuelle-buerger-und-unternehme-
rinformationen/8327.Allgemeinverfuegungen-und-ergaenzende-Regelungen.html bzw. 
des Landkreis Schweinfurt  
https://www.landkreis-schweinfurt.de/aktuelles/presseportal/de-
tails/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=944&tx_news_pi1%5Bcontrol-
ler%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=de-
tail&cHash=cbae4403a885418488b6bc989c890ac8  

3. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit Änderungen des Bayerischen Ge-
sundheitsministeriums 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/ 
Bayerische Corona-Ampel bei erhöhten Inzidenz-Werten 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/#Corona-Ampel  

4. Bundesweite Regelungen 
Infektionsschutzgesetz: http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html  
Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite (Stand: 22.04.2021): https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzei-
ger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl121s0802.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id
%3D%27bgbl121s0802.pdf%27%5D__1619793235095   
Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-
ordnung – SchAusnahmV) vom 08.05.2021 https://www.bundesanzeiger.de/pub/publica-
tion/x6tHxtuQ0pora3FnUEG?0  

Alle mit den einzelnen Aspekten in der Kirchengemeinde befassten Personen werden mindestens in 
den für ihren Teilbereich notwendigen Teil des Infektionsschutzkonzeptes eingewiesen. 

Aktuelle Empfehlungen der Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) für Gemeinden sind zu 
finden unter https://corona.bayern-evangelisch.de/empfehlung.php.  
 
 

https://corona.bayern-evangelisch.de/Empfehlung.php
https://www.schweinfurt.de/rathaus-politik/coronavirus-aktuelle-buerger-und-unternehmerinformationen/8327.Allgemeinverfuegungen-und-ergaenzende-Regelungen.html
https://www.schweinfurt.de/rathaus-politik/coronavirus-aktuelle-buerger-und-unternehmerinformationen/8327.Allgemeinverfuegungen-und-ergaenzende-Regelungen.html
https://www.landkreis-schweinfurt.de/aktuelles/presseportal/details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=944&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cbae4403a885418488b6bc989c890ac8
https://www.landkreis-schweinfurt.de/aktuelles/presseportal/details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=944&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cbae4403a885418488b6bc989c890ac8
https://www.landkreis-schweinfurt.de/aktuelles/presseportal/details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=944&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cbae4403a885418488b6bc989c890ac8
https://www.landkreis-schweinfurt.de/aktuelles/presseportal/details/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=944&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cbae4403a885418488b6bc989c890ac8
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/#Corona-Ampel
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s0802.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0802.pdf%27%5D__1619793235095
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s0802.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0802.pdf%27%5D__1619793235095
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s0802.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0802.pdf%27%5D__1619793235095
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/x6tHxtuQ0pora3FnUEG?0
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/x6tHxtuQ0pora3FnUEG?0
https://corona.bayern-evangelisch.de/empfehlung.php
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4 Objekte des Infektionsschutzkonzeptes 
Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen für den Schutz vor Virusinfektionen sind: 

► ABSTAND – ÜBERTRAGUNGSWEG LUFT UNTERBRECHEN 
► HANDHYGIENE 
► HUSTEN- UND NIESETIKETTE 
► VERMEIDEN VON DIREKTEN BERÜHRUNGEN 
► LUFTAUSTAUSCH 

 
Für alle Bereiche gilt: 
Die Teilnahme an der Veranstaltung/am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv 
auf COVID-19 getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, Atemwegsprobleme (respiratorischen 
Symptome jeder Schwere) haben, an einer Krankheit leiden, unspezifische Allgemeinsymptome oder 
Fieber haben oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19 Erkrank-
ten gehabt oder sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-Fall aufgehalten haben. 
 
Auch anderweitig erkrankten Teilnehmer*innen ist die Teilnahme nicht gestattet. Die Leitung wird 
verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von Teilnehmer*innen die Veranstaltung abzubrechen bzw. 
die Teilnahme der Personen nicht zu ermöglichen. 
 
Es gelten die folgenden grundsätzlichen Regelungen, soweit sie nicht auf Grund besonderer anderer 
Rahmenbedingungen (z.B. Inzidenzwerten) weiter spezifiziert sind: 
 

∑ Verhaltensempfehlung  
Wo immer möglich ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und auf 
ausreichende Handhygiene zu achten. In geschlossenen Räumlichkeiten ist auf ausreichende Be-
lüftung zu achten. Wo die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen 
nicht möglich ist, wird empfohlen, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.  

∑ Maskenpflicht  
o In Gebäuden und geschlossenen Räumen einschließlich geschlossener öffentlicher Fahrzeug-

bereiche, Kabinen und Ähnlichem gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichts-
maske (Maskenpflicht). Die Maskenpflicht gilt nicht innerhalb privater Räumlichkeiten, am 
festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz, soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu an-
deren Personen gewahrt wird, die nicht dem eigenen Hausstand angehören; für Gäste in der 
Gastronomie, solange sie am Tisch sitzen und aus sonstigen zwingenden Gründen.   

o Unter freiem Himmel besteht Maskenpflicht nur in den Eingangs- und Begegnungsbereichen 
von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen.   

o Von der Maskenpflicht sind befreit:  
ß Kinder bis zum sechsten Geburtstag; 
ß Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund 

einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar 
ist, solange dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen 
Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das 
Geburtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthalten muss. 

Die Maske darf abgenommen werden, solange es zu Identifikationszwecken oder zur Kommuni-
kation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist. Für Beschäftigte gilt die Maskenpflicht 
während ihrer dienstlichen Tätigkeit nur im Rahmen arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen. 

 
Wird in diesem Konzept von Maske gesprochen, so wird hierunter die Art von Maske ver-
standen, die gem. aktueller Regelung der Krankenhausampel mindestens notwendig ist 
(FFP2-Maske bei ‚gelb‘ und ‚rot‘ oder medizinische Maske bei ‚grün‘). 
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Für in Präsenz Beschäftigte der Kirchengemeinde: 
Nach dem Beschluss der gemeinsamen Bund-Länder-Konferenz vom 03.03.2021 und gemäß der 3. 
Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 21.04.2021 haben Unter-
nehmen in Deutschland ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von zwei kostenlosen 
Antigen-Tests in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 zu machen. 
Diese Regelung gilt bis zum 24.11.2021. 
 

Ziel  Gesundheitsschutz, Vermeidung von Ansteckung, Aufrechterhaltung des Be-
triebs/ gemeindlichen Lebens, Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 

betroffene Personen 2 Testangebote pro Woche: 

∑ für alle Mitarbeitende in Präsenz 

Testauswahl Selbsttest (sog. Laientest) 

Anlässe der Tests  a) Präsenztage der Mitarbeitenden 
b) Notwendige Besuchsdienste 
c) Zwingend notwendige Besuche und Seelsorgegespräche 
d) Präsenzsitzungen des Kirchenvorstands u.ä. 

Zeitliche Vorgaben Selbsttest vor Antritt der Präsenz (zu Hause oder bei Dienstantritt im Büro) 

Merkblatt / Infos für die 
Beschäftigten 
Dritte 

Notwendig für die Organisation, Klarheit hilft psychische Belastung zu redu-
zieren 
siehe Merkblatt (s. Kap. 6.1.21) 

Maßnahmen Verfolgung 
bei positivem Test 

Bei positivem Testergebnis verlässt die getestete Person das Haus (sofern Te-
stung vor Ort in Pfarramt o.ä. durchgeführt) und informiert die Leitung sowie 
das Gesundheitsamt, das ggf. weiteren PCR- oder Antigentest anordnet. 

 
 
Vollständig geimpfte1 und nachweislich genesene Personen werden im Rahmen der Bayerischen In-
fektionsschutzmaßnahmenverordnung grundsätzlich negativ getesteten2 Personen gleichgestellt. Des 
Weiteren stehen getesteten Personen die folgenden Personengruppen gleich: 

o Kinder bis zum sechsten Geburtstag; 
o Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unter-

liegen; 
o noch nicht eingeschulte Kinder. 

 
  

 
1 Nach RKI-Definition als vollständig geimpft gelten Personen 14 Tage nach der zweiten (BioNTech/Pfizer, Moderna, Astra-
Zeneca) beziehungsweise einmaligen (Johnson & Johnson) Impfung, das heißt am 15. Tag. 
2 Von getesteten Personen ist ein schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis hinsichtlich einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufgrund 

∑ eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik, 
der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 

∑ eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, oder 

∑ eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht vorgenommenen Anti-
gentests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests), der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde,  

zu erbringen. (s. §3 Abs. 4 der 14. BayIfSMV). 
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Mit Gültigkeit der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) am 
02. Sept. 2021 sind die Infektionsinzidenzwerte (Anzahl der Infektionen der letzten 7 Tage pro 
100.000 Einwohner einer Gebietskörperschaft) nicht mehr alleiniges Kriterium.  
 
Ergänzend wird der Hospitalisierungsgrad in Form der bayerischen Krankenhaus-Ampel mit in Be-
tracht gezogen.  
 

 
 
 
Gem. der Regelung in der 14. BayIfSMV §3 treten bei einer Inzidenz größer 35 besondere Regelungen 
in Kraft („3G-Regelung“).  
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Neue Regelungen der Krankenhausampel in Bayern ab dem 06. Nov. 2021: 
 

 
 
Regelungen ab dem 07. Nov. 2021: 

∑ in Bayern gilt der Wert ‚gelb‘ 
∑ Die Stadt Schweinfurt ist lokaler Hotspot (gem. §17a der 14. BayIfSMV) – hier gilt der Wert ‚rot‘: 

o FFP2-Maske anstatt medizinischer Maske 
o 2G-Regel anstelle 3G- oder 3G plus-Regel 

 
Regelungen ab dem 09. Nov. 2021: 

∑ in Bayern gilt der Wert ‚rot‘ 
∑ Die Stadt Schweinfurt ist lokaler Hotspot (gem. §17a der 14. BayIfSMV) – hier gilt der Wert ‚rot‘ 
∑ Das heißt im Wesentlichen, dass ab dem 9.11.2021 folgendes gilt: 

o FFP2-Maske anstatt medizinischer Maske 
o 3G am Arbeitsplatz und bei zehn oder mehr Beschäftigten regelmäßig Tests bei Kontakt mit 

anderen Personen 
o 3G plus für Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen 
o 2G ausgeweitet auf Veranstaltungen, Kultur und Sportveranstaltungen. 

 
 

4.1 Gottesdienste 
Eine konkrete Umsetzung in den Gottesdiensten erfolgt primär durch das, im Gottesdienst anwe-
sende, Kirchenteam. Dieses Kirchenteam setzt die Maßnahmen im jeweiligen Gottesdienst um und 
hat auch Weisungsbefugnis gegenüber GD-Teilnehmern. 

Die Einweisung der Kirchenteams in die Regularien erfolgt durch das vom KV eingesetzte Sicherheits-
team. 

Gottesdienste können nur durchgeführt werden, wenn ein, in die Maßnahmen eingewiesenes, Kir-
chenteam vor Ort im Gottesdienst anwesend ist. 
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Jeder Gottesdienst wird in einer einheitlichen Form dokumentiert (s. Kapitel 5.5.1). 

Eine Voranmeldung zu Gottesdiensten ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Ist jedoch abzusehen, dass 
die Plätze für einen Gottesdienst knapp werden könnten, sollten Besucher aufgefordert werden, ih-
ren Gottesdienstbesuch im Pfarramt vorher anzumelden. Diese Entscheidung wird über eine Vor-An-
meldung treffen die Hauptamtlichen, soweit es nicht staatliche oder kirchenrechtliche Anforderun-
gen gibt. 

 
Bei der Bestimmung der Teilnehmerzahlen für Gottesdienste werden vollständig geimpfte und gene-
sene Personen mitberücksichtigt (gezählt). 
 
Bei der weiteren Betrachtung der COVID-Regularien für Gottesdienste wird von der Möglichkeit, all-
gemein öffentliche reguläre Gottesdienste unter 3G-Bedingungen abzuhalten, abgesehen. 

4.1.1 Reguläre Gottesdienste 

 

Quelle Maßnahme gem. aktuellem Update  wer? Umsetzung 

A01-I.1 Hausgemeinschaften dürfen zusam-
mensitzen 

Kirchenteam ∑ gemeinsam kom-
mende Personen sind 
potenziell aus einer 
Hausgemeinschaft 

∑ sie werden nicht 
durch den Veranstal-
ter zusammengestellt 
und im Vertrauen auf 
die Eigenverantwor-
tung der Teilnehmen-
den nicht auf den 
Status als Hausstand 
hin überprüft.   

A01-I.2 Umsetzung des Sicherheitskonzepts 
in GD 

Kirchenteam   

A01-I.2 Einhaltung max. Anzahl TN/Plätzen Kirchenteam ∑ Vergabe von ‚Platz-
karten‘ oder ‚Platzan-
weisung‘ 

∑ Für geschlossene Ge-
sellschaften bei Fami-
lienfeiern kann situa-
tionsbezogen unter 
Einhaltung der 3G-
Regel die Maximal-
zahl überschritten 
werden (unter Be-
achtung der bayer. 
Regelungen) 

A01-II.2/ 
A02-I.2 

∑ Abstand Solisten & kleine En-
sembles untereinander: 2,0 m 

∑ bei Blasinstrumenten und Chor-
sängern: 2 m 

∑ zum Publikum 5 m 

Kirchenteam 
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Quelle Maßnahme gem. aktuellem Update  wer? Umsetzung 

A01-II.3/ 
A02-I.5 

Masken für Teilnehmer  Kirchenteam Für alle TN med. Masken 
gem. Krankenhausampel  
Ausgabe Masken ermög-
licht, wenn nicht vorhan-
den (mit Einmalhand-
schuhen) 

A02-I.2 Abstandsgebot beim Betreten und 
Verlassen 

Kirchenteam Hinweis der GD-Teilneh-
mer 
tw. Begleitung 

A02-I.3 keine Besucher mit COVID-19; Qua-
rantäne, Atemwegsproblemen 

Kirchenteam Passus aus Anlage A02-I.3 
vor dem Eingang aushän-
gen 

A02-II.2 Mikrofone nur von einer Person nut-
zen 

Kirchenteam Abdeckung der Mikro-
fone durch Plastikfolie 
und Desinfektion 

A02-II.3 Bereitstellung med. Masken am Ein-
gang 

Kirchenteam Spende oder kostenlos 
Ausgeben (mit Handschu-
hen), wenn nötig 

A02-II.3 Bereitstellung Desinfektionsmittel/-
spender am Eingang und Ausgang 

Kirchenteam Auf bereitgestelltes Des-
infektionsmittel hinwei-
sen 

A02-II.3 Bereitstellung Desinfektionsmittel/-
spender, Mundschutz und Einweg-
handschuhe für Zelebranten 

Kirchenteam liegt vor, wenn notwen-
dig 

A02-II.7 Reinigung nach GD Kirchenteam Reinigung der 
Plätze/Buchablagen  

A02-III.1 Kirchentür offen - keine Berührung 
der Türgriffe 

Kirchenteam bei maximaler Platzbele-
gung kann die Tür ge-
schlossen werden 

A02-III.2 Kontrolle am Eingang Kirchenteam Team hat auch Kompe-
tenz für den aktuellen GD 
abzuweisen 

A02-III.2 Verhinderung von Ansammlungen 
vor der Kirche 

Kirchenteam Ansprache der betroffe-
nen Personen → Verein-
zelung 

A01-II.4 kein Klingelbeutel - nur Ausgang Kirchenteam / Lek-
tor 

Körbchen am Ausgang 

A01-I.1 Verabschiedung der max. Anzahl 
Plätze in Kirche 

KV Bestandteil KV-Beschluss 

A01-I.2/ 
A02-I.6 

Kirchenteam definieren KV Freiwillige zur Besetzung 
des Kirchenteam sind 
vorhanden 
möglichst immer 1 Mit-
glied des Sicherheits-
teams vor Ort 
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Quelle Maßnahme gem. aktuellem Update  wer? Umsetzung 

A01-III Abendmahl - Hostien nur mit Ein-
weghandschuhen 

KV  

A01-III Abendmahl - Wein nur über Einzelga-
ben/-becher 

KV  

A01-II.1 Gesang (ja/nein) Pfarrer/-in Gesang möglich 

A01-II.1 Darstellung Lieder Pfarrer/-in GD TN bringen eigenes 
EG mit 
ausgegebene Gesangbü-
cher nach Nutzung in 72h 
Quarantäne 
Projektion der Lieder 
über Beamer möglich 

A01-II.3 Abstand Liturgen (ohne MNS): 4 m Pfarrer/-in durch Platzbestimmung 
erfüllt 

A01-II.5/ 
A02-I.7 

Dauer max. 60 min empfohlen Pfarrer/-in Begrenzung auf 45 min  

A01-I.1 Kennzeichnung zulässiger Plätze Sicherheitsteam Plan der Plätze transpa-
rent am Eingang 
Markierung der Plätze 

A01-I.1 Nutzung Empore Sicherheitsteam ∑ Die Empore wird bei 
regulären GD grund-
sätzlich nicht genutzt. 
Absperrung der Trep-
pen mit Band/Seil 
Zugang nur für Orga-
nist 

∑ Nutzung ist für be-
sondere GD möglich 

A01-I.1/ 
A02-I.2 

Abstand TN-TN:  

∑ 1,5 Meter in geschlossenen Räu-
men zu nicht geimpften/genese-
nen Personen (nicht gleicher 
Hausstand) 

∑ 1,5 Meter im Freien  

Sicherheitsteam ∑ abgedeckt durch 
markierte Plätze 

∑ Regeln auf Schild am 
Eingang 

∑ Vermeidung jegli-
chen Körperkontakts 

A01-I.2 Kirchenteam in Sicherheitskonzept 
einweisen 

Sicherheitsteam Umsetzung durch das Si-
cherheitsteam 

A01-
I.4/A02-
V 

max. Anzahl  

∑ In geschlossenen Räumen: defi-
niert durch Abstand von 1,5 m   

Sicherheitsteam Begrenzung durch Anzahl 
Sitzplätze und numme-
rierte Karten bzw. Lied-
blätter 

A02-III.3 Plan für die Aufnahmekapazität (Sitz-
plätze) 

Sicherheitsteam erstellt nach physischer 
Begehung 
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Quelle Maßnahme gem. aktuellem Update  wer? Umsetzung 

A02-III.3 Plan für Laufwege Sicherheitsteam Zugang über Mittelgang, 
von außen auffüllen 
Abgang über Seitengänge 
Ausgang über Sakristei 
(Vereinzelung notwen-
dig)? 
Verlassen der Kirche be-
reits beim Orgelnachspiel 

A02-III.3 Markierung der Sitzplätze Sicherheitsteam erfolgt in CK (s. symboli-
scher Plan) 

A02-III.3 Markierung der Laufwege Sicherheitsteam erfolgt in CK (s. symboli-
scher Plan) 

A02-III.4 Vorgehen bei Überschreitung zul. 
Anzahl 

Sicherheitsteam evtl. weiteren GD im An-
schluss, jedoch nicht ge-
plant 

 

 

4.1.1.1 Christuskirche 
 

∑ Kirchenteam vor Ort: mind. 1 Person (Unterstützung durch den Lektor, wenn notwendig) 
o 1 Person vor der Kirche (während des Gottesdienstes): 

ß Nur notwendig, wenn mehrere Gottesdienste hintereinander stattfinden 
ß Vermeidung von Ansammlungen; Vereinzelung beim Eingang 

o 1 Person am Eingang 
ß Ausgabe von Masken, wenn notwendig 
ß Hinweis auf die Nutzung der bereitgestellten Handdesinfektion 
ß Ausgabe der ‚Platzkarten‘ und evtl. Liedblätter 
ß Einweisung der GD-Besucher auf die vorhandenen Plätze 

o Evtl. 1 weitere Person zur Einweisung der GD-Besucher auf die vorhandenen Plätze 

∑ Empore 
o Die Empore wird bei regelmäßigen GD grundsätzlich nicht durch GD-Besucher genutzt  

∑ Abstände 
o GD-Besucher zu GD-Besucher:  

1,5 Meter (für nicht vollständig geimpfte/genesene Personen, die nicht einem Hausstand an-
gehören) 

o Pfarrer*in zu GD-Besucher: 2,0 Meter 

∑ Bei gelber bzw. roter Krankenhausampel besteht FFP2-Maskenpflicht während des Gottesdiens-
tes auch am Platz 

∑ Sitzplätze in der Kirche 
o Die maximale Anzahl an Plätzen und Personen ist festgelegt (s.a. Kapitel 4.5 und 5.1.1): 

ß Gottesdienstbesucher 

∑ 33 Plätze, die alle doppelt besetzt werden können  

∑ Maximal 71 Personen einschließlich des Gottesdienst- und Kirchenteams  
ß Gottesdienstteam 

∑ Pfarrer*in 

∑ Lektor (außerhalb der Blick-/Sprechrichtung des/der Pfarrer*in) 

∑ Kirchen(sicherheits)team 

∑ Organist (auf Empore Blickrichtung weg von der Gemeinde) 
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o Ist die maximale Zahl der Plätze besetzt, sind weitere Besucher auf den Folgegottesdienst zu 
verweisen (Abstandswahrung vor der Kirche ist einzuhalten – keine Gruppenbildung) 

o Der Plan der Plätze ist ausgehängt; die Plätze sind an den Bänken nummeriert 
o An die Besucher werden ‚Platzkarten‘ ausgegeben 
o Besucher setzen sich an definierte Plätze (Einweisung durch Kirchenteam) 
o Hausgemeinschaften dürfen zusammensitzen. Hierfür sind bestimmte Plätze ausgewiesen – 

der Abstand zur nächsten (fremder) Person ist eingehalten 

∑ Wege in der Kirche 
o Tragen von Masken auf dem Weg zu und vom Platz 
o Türen des Haupteingangs vom Kirchenvorplatz bleiben geöffnet – nur Nutzung als Eingang 
o Ausgang wird über den Sakristei-Ausgang erfolgen 

Hintergrund:  
Es soll ein Abstandskonflikt mit Besuchern für den Folgegottesdienst vermieden werden. 
Weg auf den Innenhof wird durch Absperrband verhindert 
ß Öffnung der Innen- und Außentür durch Lektor; Lektor bleibt beim Ausgang außen 
ß GD-Besucher gehen einzeln und entsprechendem 1,5m-Abstand; sie tragen Masken 

o Nutzung von Mittel- und Seitengängen für den Zugang (Einweisung durch Kirchenteam) 
o ‚Füllung‘ der Bänke gemäß der Platznummerierung vorne nach hinten; der Zugang zu den 

Plätzen auf den Seitenbänken im Altarraum kann auch über den Sakristei-Eingang erfolgen 
o Hinweis auf die Nutzung der bereitgestellten Handdesinfektion am Ausgang 

∑ Gottesdienstablauf 
o kein Tragen von Masken am Platz während des Gottesdienstes notwendig 
o Zeitdauer: möglichst auf 45 Minuten beschränken, einschließlich Orgelvorspiel 
o Gemeindegesang ist in reduzierter Form möglich 
o Es erfolgt Kollekte in Form eines Körbchens am Ausgang (kein Klingelbeutel) 

∑ Vor der Kirche werden die Besucher über Informationstafeln nochmals explizit auf die Verhal-
tensregeln hingewiesen (s.a. Kapitel 5.2) 

∑ Die Sanitäranlagen stehen grundsätzlich nicht zur Verfügung. Bei evtl. Einzelbenutzung sind diese 
danach zu desinfizieren. 

 
 

4.1.1.2 Arche 
 

∑ Kirchenteam vor Ort: mind. 1 Person (Unterstützung durch den Lektor, wenn notwendig) 
o 1 Person am Eingang 

ß Ausgabe von Masken, wenn notwendig 
ß Hinweis auf die Nutzung der bereitgestellten Handdesinfektion 
ß Ausgabe der ‚Platzkarten‘ und evtl. Liedblätter 
ß Einweisung der GD-Besucher auf die vorhandenen Plätze 

o Evtl. 1 weitere Person zur Einweisung der GD-Besucher auf die vorhandenen Plätze 

∑ Abstände 
o GD-Besucher zu GD-Besucher:  

1,5 Meter (für nicht vollständig geimpfte/genesene Personen, die nicht einem Hausstand an-
gehören) 

o Pfarrer*in zu GD-Besucher: 2,0 Meter 

∑ Bei gelber bzw. roter Krankenhausampel besteht FFP2-Maskenpflicht während des Gottesdiens-
tes auch am Platz 

∑ Sitzplätze in der Kirche 
o Die maximale Anzahl an Plätzen und Personen ist festgelegt (s.a. Kapitel 4.5 und 5.1.1): 

ß Gottesdienstbesucher 

∑ 29 Plätze, die alle doppelt besetzt werden können  

∑ Maximal 36 Personen einschließlich des Gottesdienst- und Kirchenteams  
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∑ Die Plätze 4-9, 19-24 und der Organist sind potenziell auf der Empore 
ß Gottesdienstteam 

∑ Pfarrer*in 

∑ Lektor (außerhalb der Blick-/Sprechrichtung des/der Pfarrer*in) 

∑ Kirchen(sicherheits)team 

∑ Organist (auf Empore Blickrichtung weg von der Gemeinde) 
o Der Plan der Plätze ist ausgehängt; die Plätze sind an den Bänken nummeriert 
o An die Besucher werden ‚Platzkarten‘ ausgegeben 
o Besucher setzen sich an definierte Plätze (Einweisung durch Kirchenteam) 
o Hausgemeinschaften dürfen zusammensitzen. Hierfür sind bestimmte Plätze ausgewiesen – 

der Abstand zur nächsten (fremder) Person ist eingehalten 

∑ Wege in der Kirche 
o Tragen von Masken auf dem Weg zu und vom Platz 
o GD-Besucher gehen einzeln und entsprechendem 1,5m-Abstand; sie tragen Masken 
o Nutzung von Mittel- und Seitengängen für den Zugang (Einweisung durch Kirchenteam) 
o ‚Füllung‘ der Bänke gemäß der Platznummerierung vorne nach hinten 
o Hinweis auf die Nutzung der bereitgestellten Handdesinfektion am Ausgang 

∑ Gottesdienstablauf 
o kein Tragen von Masken am Platz während des Gottesdienstes notwendig 
o Zeitdauer: möglichst auf 45 Minuten beschränken, einschließlich Orgelvorspiel 
o Gemeindegesang ist in reduzierter Form möglich 
o Es erfolgt Kollekte in Form eines Körbchens am Ausgang (kein Klingelbeutel) 

∑ Vor der Kirche werden die Besucher über Informationstafeln nochmals explizit auf die Verhal-
tensregeln hingewiesen (s.a. Kapitel 5.2) 

∑ Die Sanitäranlagen stehen grundsätzlich nicht zur Verfügung. Bei evtl. Einzelbenutzung sind diese 
danach zu desinfizieren. 

 
 

4.1.1.3 Archegarten 
Keine Einschränkungen; aber Abstandswahrung von 1,5m empfohlen 
 

4.1.2 Besondere Gottesdienste 

 

4.1.2.1 Zappelphilipp & Himmelsforscher 
Es gelten die Regelungen für die regulären Gottesdienste (s. Kapitel 4.1.1). 
 
 

4.1.2.2 GoKids 
Es gelten die Regelungen für die regulären Gottesdienste (s. Kapitel 4.1.1).  
 
 

4.1.2.3 Konfirmation 2021 
 

ð Unterlagen entfernt, da GD 2021 abgehalten (siehe Version 16); ansonsten gelten die Rege-
lungen für die regulären Gottesdienste 

 
 

4.1.2.4 Tauf- und Traugottesdienste 
Es gelten die Regelungen für die regulären Gottesdienste (s. Kapitel 4.1.1).  
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4.1.2.5 Trauergottesdienst – Bestattung 
Bei Bestattungen ist der Friedhofsträger für die Einhaltung der Hygieneschutzregeln verantwortlich 
(s.a. Kapitel 6.1.7 & 6.1.8). 
Für Trauergottesdienste gelten die Regelungen für reguläre Gottesdienste (s. Kapitel 4.1.1).  
Bei Aussegnungen gilt die Regelung für private Zusammenkünfte zuhause in Abhängigkeit der Inzi-
denz. 
 
 

4.1.2.6 Außenspecial im Freien 
Es gelten analog die Regelungen der Gottesdienste im Archegarten (s. Kapitel 4.1.1.3). 
 
 

4.1.2.7 Schulabschlussgottesdienst 
 

ð Unterlagen entfernt, da GD 2020 abgehalten (siehe Version 5) 
 
 

4.1.2.8 Schulanfangsgottesdienst 2021 
 
Gottesdienst nach 3G-Regeln 
 

∑ Es dürfen ausschließlich geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen (hiermit keine 
Obergrenze der Anzahl der Teilnehmer). Kinder sind getesteten Personen gleichzustellen, und 
zwar: alle Kinder bis 6, alle noch nicht eingeschulten, älteren Kinder und alle Schulkinder (auf-
grund der regelmäßigen Testungen in der Schule). 
→ Überprüfung durch das Sicherheitsteam 

∑ Grundsätzlich wird eine medizinische Maske getragen. Wenn der Mindestabstand von 1,5m ein-
gehalten wird, kann die Maske am festen Sitzplatz abgenommen werden. 

∑ Sicherheitsteam mit 2 Personen vor Ort 

∑ Führen einer Anwesenheitsliste, auf der auch der 3G-Status vermerkt ist (ja/nein). 

∑ Die Toiletten sollten nicht genutzt werden. Sollte die Notwendigkeit bestehen, ist unbedingt da-
rauf zu achten, dass nie mehr als je 1 Person in den Räumen von Herren- und Damentoilette sind. 
Dafür dient zur Markierung eine symbolische „Ampel“. 

∑ Im Gottesdienstraum stehen Deckenlüftung und Seitenfenster während des Gottesdienstes of-
fen. Die Eingangstür zum Gottesdienstraum soll geschlossen sein. 

∑ Nach dem Gottesdienst wird ein Protokoll über den Gottesdienst angefertigt, in dem die Einhal-
tung dieser Bestimmungen und etwaige Störungen und die Namen der beim Gottesdienst Teil-
nehmenden vermerkt werden. 

 
 

4.1.2.9 Weihnachtsgottesdienste 2020 an Heiligabend – Christuskirche 
 

ð Unterlagen entfernt, da Veranstaltung abgehalten (siehe Version 10) 
 
 

4.1.2.10 Weihnachtsgottesdienst 2020 an Heiligabend – Arche 
 

ð Unterlagen entfernt, da Veranstaltung abgehalten (siehe Version 10) 
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4.1.2.11 Silvestergottesdienst 2020 – Christuskirche 
 

ð Unterlagen entfernt, da Veranstaltung abgehalten (siehe Version 10) 
 
 

4.1.2.12 Osternacht 2021 – Christuskirche 
 

ð Unterlagen entfernt, da GD abgehalten (siehe Version 12) 
 
 

4.1.2.13 Abendmahl 
Auch bei gelber und roter Krankenhausampel kann Abendmahl mit strengem Abstand gefeiert wer-
den: 

∑ Individuelles Abendmahlsgedeck für jeden Teilnehmer am Platz 

∑ Teilnehmer bleiben am Platz 
 

4.2 Pfarrbüro 

∑ Publikumsverkehr (Einzelpersonen) nur mit Maske gem. Krankenhausampel; telefonischer und E-
Mail-Kontakt sind möglich 

∑ Kontrolle des Zugangs über die Rufanlage 

∑ Zum Schutz der Mitarbeiter*Innen ist ein Plexiglas-Schutz an der Theke installiert 

∑ Am Ein-/Ausgang verfügbare Handdesinfektion 

∑ Unterweisung über allg. Hygieneregeln durch den Dienstherrn erfolgt 
 
 

4.3 Gemeindebücherei 

∑ es gilt die 3G-Regel: Zutritt haben nur geimpfte, genesene, getestete sowie denen gleichgestellte 
Personen (s.a. Kap. 4) Abstand 1,5m 

∑ Pflicht zum Tragen von Masken 
 
 

4.4 KiTa 
Verantwortlich ist der KiTa-Verbundes im Dekanat Schweinfurt. Es gelten die dort formulierten Rege-
lungen. 
Die Verpflichtung zum Angebot von zwei kostenlosen Antigen-Tests pro Woche für in Präsenz Be-
schäftigte liegt beim KiTa-Verbund.  
Rahmen für diese Regelungen s. a. Kapitel 6.1.1 bzw. Kapitel 6.1.13 
 

4.5 Gemeinderäume 
Das vorliegende Konzept über die Gemeinderäume bzw. deren Nutzung durch kirchengemeindliche 
Veranstaltungen bzw. evtl. außerkirchliche Nutzer der Räume wird u.a. folgende Themen beinhalten:  

∑ die Anzahl der Gruppen, die sich gleichzeitig im Gebäude befinden dürfen,  

∑ Bestimmungen zur Anzahl der Personen in den Gruppen bzw. Räumen und den Toiletten, soweit 
Obergrenzen vorgeschrieben sind 

∑ die Wahrung der nötigen Abstände beim Eintritt und beim Verlassen der Räume/Gebäude,  

∑ eventuelle Erforderlichkeit für Mundschutz je nach den räumlichen Bedingungen,  
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∑ die Art wie die erforderliche Dokumentation der Personen (Name, Anschrift, Telefonnummer) in 
den Gruppen erstellt wird.  

 
Die allgemeinen Anforderungen aus dem Blickwinkel der Gemeinderäume sind immer im Zusammen-
hang mit deren jeweiligen Nutzung zu sehen. Bei den in diesem Kapitel formulierten Anforderungen 
handelt es sich um ein Rahmenkonzept für die Gemeinderäume, Gruppen und Veranstaltungen. Ins-
besondere werden notwendige spezifische konzeptionelle Anforderungen der Gemeindearbeit (kir-
chengemeindliche Gruppen) beim jeweiligen Gruppenangebot konkretisiert (s.a. Kapitel 4.6).  
 
Liste der potenziell nutzbaren Räumlichkeiten mit deren maximaler Personen-/Platzbelegung (theo-
retisch und genehmigt). Für einzelne Angebote kann die max. Anzahl geringer sein – dies ist konkret 
im Konzept des jeweiligen Angebotes geregelt und in Sitzplänen abgebildet: 
 

Ge-
bäude 

Raum Fläche 
Max. Anzahl 
mit Abstand1 

Max. Anzahl Plätze 
[vom KV genehmigt] 

Tische Stühle/Stehen Gem.  
§7 BIfSMV³ 

Chris-
tuskir-
che 

Kirchenraum 
(ohne Empore) 

402,00 m² 178 — 62 100 

Empore ~45,00 m² 20 — 9 20 

Großer Saal (ge-
samt) 

110,00 m² 48 32 34 65 

Jugendraum 27,60 m² 12 — 6 — 

Foyer Gemeinde-
räume 

70,00 m² 31 15 15 — 

Innenhof 168,00 m² 74 — 212 — 

Hof hinter der Kir-
che (inkl. Weg 

200,00 m² 88 — 282 — 

Arche 

Kirchenraum  132,00 m² 58 — 36 80 

Kaminzimmer 39,60 m² 17 6 12 25 

Saal OG 64,50 m² 28 13 21 35 

Jugendraum OG 20,40 m² 9 — 6 — 

Garten   — 50 — 
1 theoretisch maximale Anzahl Einzelpersonen bei einem Platzbedarf von 2,25 m² pro Person (1,5mx1,5m) 
2 Stehplätze können durch Haushalte doppelt belegt werden 
3 Höchstgrenze definiert durch die inzidenzabhängige Höchstzahl plus die vollständig geimpften und genesenen 

Personen 

 
Je Gebäude sind maximal zwei kirchengemeindliche Gruppen möglich – jeweils auf unterschiedlichen 
Geschossen. Im Falle von außerkirchlichen Nutzern darf sich je Gebäude nur eine Gruppe befinden. 
 
Gebäudespezifische Regelungen, die Mindestanforderungen für die Nutzung der Räumlichkeiten 
durch kirchengemeindliche Gruppen darstellen: 
 

Regelungsaspekt Konzeptionelle Umsetzung 

Außerhalb/War-
tezone 

Sicherstellung, dass es zu keiner Gruppenbildung kommt; Abstandswahrung 
gem. Vorgabe (1,5 m) 

Keine Raucherecken mit potenzieller Gruppenbildung (Vereinzelung) 

Hinweise auf Verhaltensregeln aufstellen und Teilnehmern vermitteln: 

∑ Zutrittsverbot (u.a. Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, Atembe-
schwerden, Geschmacksverlust, Kontakt zu bestätigt infizierten Personen) 

∑ Abstandswahrung 
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Regelungsaspekt Konzeptionelle Umsetzung 

∑ Verhaltensregeln (Handhygiene, MNS, Nies- und Hustenetikette, Vermei-
dung von Berührungen) 

Eingangsbereich Spender mit Desinfektionsmittel an Ein- und Ausgang 

Ankommende Besucher werden darauf hingewiesen, sich die Hände zu wa-
schen bzw. zu desinfizieren und die ausgehängten Verhaltensregeln zu beach-
ten 

Zutritt nur mit Maske gem. Krankenhausampel – Masken in den Bewegungs-
bereichen bei 3G bzw. Eingangsbereichen bei 2G oder 3G+ 

Garderoben werden nicht genutzt – Kleidung ist mit an den Platz zu nehmen 

Aushang eines Sitzplanes mit ausgewiesenen Sitzplätzen im jeweiligen Raum 
unter Berücksichtigung der genehmigten maximalen Teilnehmerzahl und in 
Abhängigkeit der Zugangsregelung 

Kennzeichnung von Bewegungswegen/Wegeführung 

In allen Fällen ist der Aufenthalt in den Gebäuden auf den notwendigen Zeit-
raum zu beschränken. Wer keine Veranstaltung leitet oder an einer Veranstal-
tung teilnimmt, verlässt das Gebäude. 

Räumlichkeiten Grundsätzlich keine Bewegungsaktivitäten in den Räumlichkeiten 

Der Raum wird vor Beginn der Veranstaltung gut gelüftet. 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften der Räume. Dieses 
ist bei Belegung der Räume mehrmals täglich, mindestens alle 50 Minuten für 
5-10 Minuten durch Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständige Öffnung der 
Fenster oder Türen erfolgen. 

Gegenstände, wie Tassen, Gläser oder anderes Geschirr und Arbeitsmateria-
lien, wie z.B. Stifte Scheren o.ä. sollen nicht mit anderen Personen geteilt wer-
den 

Es sollen keine Lebensmittel oder Süßigkeiten in Schalen für mehrere Perso-
nen (z.B. auf Tischen bei Veranstaltungen) angeboten oder verteilt werden. 

Der Kontakt mit häufig genutzten Flächen, wie z.B. Türklinken oder Schalter ist 
möglichst zu minimieren, z.B. nicht mit der vollen Hand oder den Fingern an-
fassen, ggfs. Ellenbogen benutzen. 

In der Küche ist MNS zu tragen 

Sanitärräume Vor den Sanitärräumen wird durch einen gut sichtbaren Aushang darauf hin-
gewiesen, dass sich dort stets nur eine Person aufhalten darf (s. 5.2.2.5) un-
terstützt durch ‚Rot-Grün-Ampel‘ an der Eingangstüre. 
Plakate zum richtigen Händewaschen hängen an den Waschplätzen aus 
(s. 5.2.4.1) 

In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Ein-
malhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt.   

Abfallbehälter für Einmalhandtücher werden vorgehalten und regelmäßig ge-
leert 

Reinigungskon-
zept/-plan 

Die Räume werden regelmäßig mit fettlösenden Haushaltsreinigern gereinigt. 
(Reinigungsplan) 

Berührungsflächen werden besonders gründlich und in stark frequentierten 
Bereichen täglich bzw. vor Ankunft einer Folgegruppe gereinigt bzw. desinfi-
ziert, z. B. Griffe (Türen, Schubladen, Fenster), Treppen- & Handläufe, Licht-
schalter.  

Der Inhalt von Mülleimern wird hygienisch sicher entsorgt. Um das Abstands-
gebot realisieren zu können, orientieren sich die Anzahl und die Standorte der 
Mülleimer an der Gruppengröße und am Bedarf. 
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Regelungsaspekt Konzeptionelle Umsetzung 

Die Sanitärräume sind regelmäßig mit herkömmlichen tensidhaltigen Mitteln 
zu reinigen. Nur im Ausnahmefall ist eine prophylaktische Wischdesinfektion 
erforderlich 

Allgemeines Informationen der verantwortlichen Teams über die einzuhaltenden Hygiene-
vorschriften, diese müssen zwingend das Hygieneschutzkonzept der Einrich-
tung einhalten. 

Bei wiederholter Nicht-Beachtung der Hygieneregelungen können Teilneh-
mende von der Veranstaltung ausgeschlossen werden (Hausrecht).  

Erste-Hilfe-Material inkl. ausreichend Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel 
sowie Mund-Nase-Bedeckungen werden vorgehalten. 

Abgabe der Teilnehmerliste im Pfarramt zur Verwahrung (verschlossener Um-
schlag mit Veranstaltungsdatum versehen) und Vernichtung nach der Aufbe-
wahrungszeit von 4 Wochen 

 
Die Nutzung der Gemeinderäume ist gem. §3 14. BayIfSMV bei einer 7-Tagesinzidenz >35 und ‚grüner 
Krankenhausampel‘ nur unter Einhaltung der 3G-Regeln (s.a. Kap. 4) bzw. nach §3a 14.BayIfSMV 
nach 2G- bzw. 3G+-Regeln möglich. Bei einer Krankenhausampel ‚gelb‘ oder ‚rot‘ in einem örtlichen 
Bereich sind diese dort formulierten Anforderungen zu erfüllen (§§ 16, 17, 17a der 14. BayIfSMV). 
Diese Regelungen müssen Besucher, Beschäftigte und Ehrenamtliche erfüllen und nachweisen. 
 
 

4.5.1 Kirchengemeindliche Gruppen und Veranstaltungen 

∑ vorgesehene Nutzung der Räume muss nach den gesetzlichen Vorgaben erlaubt sein 

∑ eigenes Hygieneschutzkonzept, aufbauend auf dem Hygieneschutzkonzept der Einrichtung bzw. 
des Gebäudes 

∑ Dokumentation der Gruppenteilnehmer 

∑ Verpflichtung von Verantwortlichen 

∑ Verantwortliche überprüfen, dass das Hygieneschutzkonzept von jeder Gruppe, die das Gebäude 
oder die Einrichtung nutzt, zwingend eingehalten wird 

∑ Die Regelungen nach §3a 14. BayIfSMV können bei grüner Krankenhausampel im Rahmen der 
kirchengemeindlichen Nutzung der Gemeinderäume gem. Kapitel 4.6.1, 4.6.3 und 4.6.4 zur An-
wendung kommen. In diesem Fall erfolgt eine Zugangskontrolle mit Überprüfung der Vorausset-
zungen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson. 
Unter diesem Szenario erhalten nur vollständig Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete (<48h) 
Personen Eintritt. Schnelltests (POC) gelten nicht mehr! 
Steht die Krankenhausampel auf ‚gelb‘ bzw. ‚rot‘, gelten die dort formulierten verschärften Rege-
lungen. 
Am Eingang prüfen wir, ob Sie vollständig geimpft, genesen oder PCR-getestet sind. Kinder und 
Schüler (Ausweis) haben ohne weiteren Nachweis Zutritt. 
Die anzuwendende Regelung wird bei der Einladung zur Veranstaltung bekannt gegeben. 

 
 

4.5.2 Außerkirchliche Nutzer von kirchengemeindlichen Räumen 

Eine Vermietung/Leihe an Externe kann nur mit einer ausdrücklichen Zusatzvereinbarung (s. Kapitel 
5.4) zum Miet-/Leihvertrag erfolgen, die die Corona-spezifischen Regelungen enthält. Die vorgese-
hene Nutzung der Räume muss nach den gesetzlichen Vorgaben erlaubt sein. In Ergänzung gelten 
Grenzen für die max. Personenzahl gem. Kapitel 4.5. 
 

∑ Miet-/Leihvertrag für jegliche Nutzung nötig 
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∑ Klare Regelung der Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Infektionsschutzmaßnah-
men im Miet-/Leihvertrag; Übertragung der Verantwortung auf den Mieter/Leihnehmer 

∑ Zwingende vertragliche Inhalte mit der Verpflichtung des Mieters/Leihnehmers: 
o in den kirchengemeindlichen Räumen nur nach den geltenden öffentlich-rechtlichen Rege-

lungen erlaubte Veranstaltungen abzuhalten 
o zur Einhaltung der kirchengemeindlichen Hygieneschutzkonzepte (Konzepte müssen Be-

standteil des Vertrages sein), insbesondere auch zur Erstellung einer Dokumentation der 
Gruppenteilnehmer (Name, Anschrift, Telefonnummer) 

o zur Erstellung eines eigenen schriftlichen und rechtskonformen Hygienekonzepts für seine 
Nutzung 

o zur Vorlage des Konzeptes beim Vermieter/Leihgeber (dient zur Kenntnisnahme der Existenz) 
o für die Einhaltung der geltenden Hygieneregelungen und Infektionsschutzmaßnahmen zu 

sorgen und zur Durchsetzung ggf. das Hausrecht, das dem Mieter/ Leihnehmer für die von 
ihm genutzten Räume übertragen wird, geltend zu machen 

o zur Einhaltung weiterer spezifischer Auflagen seitens der Kirchengemeinde, die je nach Ört-
lichkeit erforderlich sind wie z. B.:  
ß Zeitpunkt von Beginn und Ende der Veranstaltung,  
ß Zeitpunkt der Pausen und Verhalten in den Pausen, um Zusammentreffen mit anderen 

Gruppen im Hause zu vermeiden,  
ß Möglichkeiten der Lüftung,  
ß Regelungen zur abschließenden Reinigung der Räume,  
ß Regelungen zum zeitlichen Abstand zu vorausgehenden und nachfolgenden Raumnut-

zungen.  
 
 

4.6 Gemeindearbeit 
Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie sonstige außerschulische Bildungsan-
gebote unterliegen den allgemeinen Regeln des 14. BayIfSMV.  
Online-Angebote sind weiterhin erlaubt.  
 

4.6.1 Jugend 

 
Für z.B. Gruppenstunden (auch mit Konfis), Gremiensitzungen oder sonstigen Treffen mit absehba-
rem Personenkreis gilt: 

∑ Draußen keine Maske und kein 3G- Nachweis 

∑ Drinnen ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht, außer an festen Sitz- oder Stehplätzen 
und bei 1,5 Metern Abstand. 

∑ 3G-Nachweis ab einer 7-Tages- Inzidenz von 35 für Innen  
 
 

4.6.1.1 Jugendarbeit 
Zur Zeit nicht aktiv 
Orientierung an den Empfehlungen des Bayerischen Jugendrings www.bjr.de (s.a. Kapitel 6.1.1 und 
5.3) zur Erstellung eines Hygienekonzeptes. 
 

4.6.1.2 Konfirmandenarbeit 
s.o. 
 

https://www2.elkb.de/intranet/node/26641
https://www2.elkb.de/intranet/node/26641
https://www2.elkb.de/intranet/node/26641
https://www2.elkb.de/intranet/node/26641
http://www.bjr.de/
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4.6.1.3 Mutter-Vater-Kind Spielgruppen (Krabbelgruppen) 
Zur Zeit nicht aktiv 
 
 

4.6.2 Kinder- und Jugendfreizeit 2020 

 
ð Unterlagen der Kinder- und Jugendfreizeit vom August 2020 entfernt (siehe Version 5) 
 
 

4.6.3 Erwachsene 

 

4.6.3.1 Frauenfrühstück 

∑ Draußen keine Maske und kein 3G- Nachweis 

∑ Bei gelber bzw. roter Krankenhausampel innen unter 2G 

∑ Nachweis – je nach angewandter Regelung – ab einer 7-Tages- Inzidenz von 35 für Innen  

∑ Kein individuelles Schutz- und Hygienekonzept erforderlich (bis 100 Personen) 

∑ Keine Kontaktverfolgung notwendig aber empfohlen 

∑ Die Möglichkeit, abgepackten Kuchen in Form von Kuchenpaketen den Teilnehmerinnen mitzu-
geben, besteht. 

∑ Keine Selbstbedienung 
 

4.6.3.2 Gespräch am Morgen 
Bei gelber bzw. roter Krankenhausampel Präsenzveranstaltung unter 2G, Videokonferenz per ZOOM 
nach vorheriger Anmeldung. 
Präsenzveranstaltung unter Einhaltung der Regelungen (s.a. 4.5.1) ist möglich. 
 

4.6.3.3 Seniorenkreis 
siehe Kap. 4.6.3.1 
 

4.6.3.4 Trauercafé 
siehe Kap. 4.6.3.1 
 

4.6.3.5 Meditative Spaziergänge 
Unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen ermöglicht (s.a. Kap. 4.5.1). 
 
Diese Veranstaltung findet ausschließlich im Freien statt – keine Nutzung kirchlicher Räumlichkeiten. 
 
Für die Veranstaltung der ‚meditativen Spaziergänge‘ sind die folgenden Maßnahmen definiert: 
 

∑ Es ist eine Person für die meditativen Spaziergänge verantwortlich (i.d.R. Pfarrerin) 

∑ Beschränkung auf max. 10 Personen 

∑ Notwendige vorherige Anmeldung der Teilnehmer bei verantwortlicher Person 

∑ Teilnehmer tragen Maske beim Zusammentreffen am Parkplatz Arche; halten entsprechenden 
Abstand von 1,5m (Einhaltung wird durch verantwortliche Person überprüft) 

∑ Kontaktdaten der Teilnehmer werden durch die verantwortliche Person aufgenommen 

∑ Beim Spaziergang sowie beim Verlesen der Texte unterwegs ist der Abstand von 1,5 m einzuhal-
ten 
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4.6.3.6 Meditationstag 
 

ð Unterlagen entfernt, da Veranstaltung abgehalten (siehe Version 19) 
 
 

4.6.3.7 Vergebungsseminar 
 

ð Unterlagen entfernt, da Veranstaltung abgehalten (siehe Version 5) 
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4.6.4 Musik und Kultur 

4.6.4.1 Posaunenchor (Proben) 
 
Es werden die folgenden Räumlichkeiten genutzt: Kirchenraum Christuskirche 
Veranstalter: Evang. Posaunenchor Schweinfurt 
 
Die Chormitglieder werden durch die Chorleitung in den Inhalten des Hygienekonzepts unterwiesen. 
Sie überwacht dessen Einhaltung.  
 
Die Regelungen orientieren sich an den Empfehlungen der ELKB (s. Kapitel 6.1.23)  
 

Thema Aktivität Verantwortlich 

Schutzabstände ∑ Abstandregel der Musiker (2,0m zwischen 
den Musikern) bei der Probe 

∑ 1,5m beim Ein- bzw. Ausgang 
 

Posaunenchor 

Tests bei Inzidenz >35 Testnachweispflicht für Teilnehmer an Proben 
(max. 24h alt) – vollständig geimpfte und gene-
sene Personen sind von der Testpflicht ausge-
nommen 

Chorleitung 

Hygieneeinrichtung Bereitstellung Desinfektionsmittel im Raum KG 

Desinfektion der Flächen Posaunenchor 

Stoß-/Querlüftung des Raumes in den Pausen Chorleitung 

Verhaltensregeln ∑ Regelmäßiges Händewaschen mit Seife bzw. 
Desinfektion vor Beginn der Probe. 

∑ Es darf kein Durchpusten des Instruments 
beim Ablassen des Kondensats stattfinden 
(druckloses Wasserlassen). Das Kondensat 
muss vom Verursacher mit Einmaltüchern 
aufgefangen und in geschlossenen Behältnis-
sen entsorgt werden. 

∑ Auf Atem-, Lippenübungen und lautes Singen 
wird verzichtet. 

∑ Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln 

∑ Einhalten der Husten- und Niesetikette 
∑ Vermeiden des Berührens von Augen, Mund 

und Nase. Außerdem sollten Türgriffe etc. 
nach Möglichkeit mit dem Ellenbogen betä-
tigt werden. 

∑ Instrument, Noten, Notenständer usw. wer-
den stets von nur einer Person benutzt. 

∑ Keine Verwendung von Leihinstrumenten 

∑ Empfehlung, nach 20min Probe eine Pause 
von 10min durchführen 

 

individuell 

Teilnahmeausschluss Personen mit spezifischen Krankheitszeichen, die 
auf COVID-19 hindeuten können, (z.B. Fieber, tro-
ckener Husten, Atemprobleme, Verlust Ge-
schmacks-/Geruchssinns, Hals- und Glieder-
schmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) dürfen 
den Probenraum nicht betreten. 

Chorleitung 
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Thema Aktivität Verantwortlich 

Nicht zur Probe können Personen, die Kontakt zu 
einer infizierten Person binnen der letzten 14 
Tage hatten oder einer sonstigen Quarantä-
nemaßnahme unterliegen. 
 

Chorleitung 

Vorerkrankung Personen mit Vorerkrankungen sollten besonders 
geschützt werden. Sie sollten eigenverantwortlich 
über eine Teilnahme an der Probe entscheiden. 
Dies gilt insbesondere für: 

∑ Personen mit Vorerkrankungen, insbeson-
dere des Atmungssystems, Herzkreislaufer-
krankungen, Diabetes mellitus, Erkrankungen 
der Leber oder Niere 

∑ Personen deren Immunsystem durch Medika-
mente, eine Chemo- oder Strahlentherapie 
geschwächt ist Personen mit Schwerbehinde-
rung 

∑ Personen, bei denen derartige Konstellatio-
nen im häuslichen Umfeld bestehen 

∑ Schwangere 
 

individuell 

Teilnehmerliste Führung einer Anwesenheitsliste (mit Datum) mit 
Dokumentation des geprüften Testnachweises – 
Aufbewahrung 4 Wochen (danach Vernichtung) 
s.a. Kapitel 5.5 

Chorleitung 

 
 

4.6.4.2 Christus-Chor 
Zur Zeit nicht aktiv 
 

4.6.4.3 Saitenklänge/Konzerte 
Es gelten die Regelungen für Kulturveranstaltungen des Bayer. Gesundheitsministeriums. 
 

4.6.4.4 Konzerte des Posaunenchors 
 

ð Unterlagen entfernt, da Veranstaltung abgehalten (siehe Version 8) 
 
 

4.6.5 Feste 

Zur Zeit ausgesetzt 
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4.7 Gremien 

4.7.1 Kirchenvorstand mit Ausschüssen 

Für die Sitzungen des Kirchenvorstands gelten die Regelungen der ELKB. 

∑ Präferierte Variante der Zusammentreffen: 
o Geschlossene Videokonferenz mit Umlaufbeschluss 
o Durch Einladung ist sichergestellt, dass der Teilnehmerkreis bekannt ist 

∑ Physische Treffen unter Einhaltung der Hygieneregeln der ELKB 
o Nicht öffentlich – Teilnehmerliste wird erstellt 
o Ort: Kirchenraum der Christuskirche 
o Teilnehmerzahl: kleiner 25 
o Abstand 1,5 m 
o Bei Ein- und Ausgang MNS 

 
 

4.7.2 Team-/Mitarbeiterbesprechungen 

Es gelten die Regelungen der ELKB 
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5 Anlagen der Gemeinde 

5.1 Symbolische Pläne in Räumlichkeiten der Kirchengemeinde Christuskir-
che bei beschränkter Personenzahl 

 

5.1.1 Symbolischer Sitzplan für Gottesdienste in der Christuskirche Schweinfurt 

Bei dem u.a. Sitzplan handelt es sich nicht um eine maßstabsgerechte Darstellung, jedoch sind Ab-
standsanforderungen durch die Kreise um die Personen dargestellt und eingehalten. 

Gesamtfläche (ohne Empore): 402m² 

5.1.1.1 Abstandsregel 4 Meter zwischen Pfarrer*in und Gemeinde 

∑ Details siehe 4.1  

∑ Abstand zwischen einzelnen Personen: 2m; gemäß Empfehlung wären 1,5 m zulässig 
 

 
 
  



Infektionsschutzkonzept für die Gemeinde Christuskirche Schweinfurt 

< Infektionsschutzkonzept CK v21.docx  Seite 32/77 
  10. Nov 2021 

Alternativer Sitzplan 

∑ Details siehe 4.1  

∑ Abstand zwischen einzelnen Personen: 1,5 m 
 

 
 
 

5.1.1.2 Abstandsregel 10 Meter zwischen Pfarrer*in und Gemeinde - obsolet 
Version aktuell nicht mehr relevant, da die Abstandregeln verändert wurden. 
 
 

5.1.1.3 Abstandsregel 6 Meter zwischen Pfarrer*in und Gemeinde - obsolet 
Diese Version wird aktuell nicht verfolgt. 

 
 

5.1.1.4 Abstandsregel 3 Meter zwischen Besuchern gem. Allgemeinverfügung der Stadt Schwein-
furt vom 05.05.2021 - obsolet 

Version aktuell nicht mehr relevant 
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5.1.1.5 Abstandsregel 1,5 Meter gem. 14. BayIfSMV (max. Platzzahl) 

∑ Abstand zwischen den Personen: 1,5 m 
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5.1.1.6 Konfirmation 2021 
ð Unterlagen entfernt, da Veranstaltung abgehalten (siehe Version 16) 

 
 

5.1.2 Symbolischer Sitzplan für Gottesdienste in der Arche 

 
ð Max. 35 Personen 
 

∑ Grundsätzlich können die Plätze durch Paare belegt werden, jedoch sind an den Längsseiten je-
weils nur 5 Plätze vorhanden (7 und 22 entfallen) 

∑ Die Maximalzahl an Personen bleibt unverändert 
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5.1.3 Symbolischer Sitzplan für Gottesdienste im Archegarten 

∑ Details siehe 4.1.1.3 
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5.1.4 Symbolische Sitzpläne im Gemeindesaal Christuskirche 

Gesamtfläche: 110 m² 

 

5.1.4.1 In Tischgruppen 
 
ð Max. 19-32 Personen 
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5.1.4.2 Fischgrätform ohne Tische 

∑ Für Präsentationen bzw. Vorträge 

∑ Gute Sicht zum Referenten 

∑ Wenig Ablenkung 
 
ð 34 Personen 
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5.1.4.3 Theater 

∑ Für Präsentationen bzw. Vorträge 

∑ Beinfreiheit 

∑ Wenig Ablenkung 
 
ð 34 Personen 
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5.1.5 Symbolische Sitzpläne im Kaminzimmer Arche 

Gesamtfläche: 39,60 m² 

 

5.1.5.1 Tischgruppen 
 
ð Max. 6-11 Personen 
 

 
 

5.1.5.2 Theater 
 
ð Max. 12 Personen 
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5.1.6 Symbolische Sitzpläne für Saal OG der Arche 

Gesamtfläche: 64,50 m² 

 
 

5.1.6.1 In Tischgruppen 
 
ð Max. 13-26 Personen 
 

 
5.1.6.2 Theater 
 
ð Max. 21 Personen 
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5.1.7 Symbolische Sitzpläne für Jugendraum Arche 

Gesamtfläche 20,40 m² 
 

5.1.7.1 Theater 
 
ð Max. 6 Personen 
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5.1.8 Symbolische Pläne für GD an Heiligabend 2020 

 
ð Unterlagen entfernt, da Veranstaltung abgehalten (siehe Version 10) 

 

5.1.9 Symbolischer Plan für den Platz hinter der Christuskirche 

∑ Abstand in der Reihe: 3,0 m (potenziell für Hausgemeinschaften) 

∑ Reihenabstand: 2,0 m (versetzt) 
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5.1.10 Symbolischer Plan für Innenhof Christuskirche 

Durch Haushalte belegbare Stehplätze (mehrere Personen) 

∑ Abstand in der Reihe: 3,0 m (potenziell für Hausgemeinschaften) 

∑ Reihenabstand: 2,5 m (versetzt) 
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5.2 Informationstafeln 
 

5.2.1 Gottesdienste 

 

 

corona hinweis 1 v5 
20210909.pdf

 

corona hinweis 2 v4 
20210909.pdf

 
5.2.1.1 Hinweis – Nicht-Teilnahme am Gottesdienst 

 
5.2.1.2 Hinweis – Verhaltensregeln zum Gottesdienst 

 

ĉhƂn͕dasŝiedasindundǁir
ǁiedergemeinsammiteinander
GoƩesdienstfeiernkƂnnen͊

tirbiƩenumdie�eachtung
folgender,inǁeise:
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5.2.1.3 Hinweis – Mund-Nasenschutz und Abstand 

  
 

5.2.1.4 Hinweis bei vollbesetzter Kirche 
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5.2.2 Veranstaltungen 

corona hinweis 1 
Veranstaltung v4 20211109.pdf

 

corona hinweis 2 
Veranstaltung v4 20211109.pdf

 
 

5.2.2.1 Hinweis – Nicht-Teilnahme an der Veranstaltung 

 
 

5.2.2.2 Hinweis – Verhaltensregeln zur Veranstaltung 
 

Krankenhausampel ‚grün‘ Krankenhausampel ‚gelb‘ oder ‚rot‘ 
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5.2.2.3 Hinweis – Mund-Nasenschutz und Abstand 

 
 

5.2.2.4 Hinweis bei vollbesetztem Raum 

 
 

5.2.2.5 Hinweis Toiletten 

 
 
 

5.2.2.6 Hinweis auf xG-Regelung 
 

3G- Plus und 2G 2G 
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*HLPSIW��±*HQHVHQ
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3G- Plus und 2G 2G 

  
 

5.2.3 Hinweise in der Bücherei 

CK Aushang 
Bücherei 20201020.pdf

 
 

5.2.4 Allgemeine Bereiche 

5.2.4.1 Richtig Hände waschen  
 

 
 
An den Waschbecken (Spiegel) anbringen 

Geimpft W�RͲdest Genesen

Eachǁeis:

�ugangsregelungen
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5.2.4.2 Allgemeine Schutzmaßnahmen 
 

Plakat Allgemeine 
Schutzmaßnahmen DGUV 21431.pdf

 
 

 
 
 

5.3 Ergänzende Unterlagen Kinder- und Jugendfreizeit 
ð Unterlagen der Kinder- und Jugendfreizeit vom August 2020 entfernt (siehe Version 5) 
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5.4 Mietvertrag mit Zusatzvereinbarung 
 

2020-06-Mietvertra
gZusatzCorona2.pdf

 
 
Die folgenden Zusatzvereinbarungen sind bei Leih-/Mietverträgen über die Nutzung von Gemeinde-
räumen durch außerkirchliche Nutzer mit zu unterschreiben. Sie sind Bestandteil des Leih-/Mietver-
trages. 
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5.5 Teilnahmedokumentation 

5.5.1 Gottesdienste 

Gottesdienst-Dokumentation in 
Corona-Zeiten 

 

Gottesdienst am …………………………....  um ……………….... Uhr 

Kirchenteam: 

 K1-3:   ………………………………. 

 K1-3:   ………………………………. 

 K1-3:   ………………………………. 

 Lektor*in:  …………………………………... 

 Prediger*in:  …………………………………... 

 Orgel:  ……………………………….. 

 

Konzeption liegt ausgedruckt vor: ……………….. 

 

Kirchenraum gemäß Vorgaben gerichtet: …………………………… 

 

Anzahl Besucher*innen: …………………………..………………….. 

 

Ende des Gottesdienstes:  …………………………………………. 

 

Plätze gesäubert und desinfiziert: ……………………………………….. 

 

Besondere Vorkommnisse: 

 

  

Unterschrift(en): 
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5.5.2 Veranstaltungen der Kirchengemeinde 

5.5.2.1 Information nach Art. 13 DGSVO 
 

Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO bei einer Erhebung von Daten bei der betroffenen Per-
son im Zuge der Corona-Pandemie 

 
Zu Ihrem Schutz und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten mit 
dem neuartigen Covid-19-Virus („Corona“) sind wir verpflichtet, Ihre Anwesenheit in unserem 
Geschäft/Lokal zu dokumentieren. Nachfolgend möchten wir Sie über diese Datenverarbeitung 
informieren:  
 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit / Erhobene Daten 

Erhebung Besucherdaten im Zuge der Corona-Pandemie. Folgende personenbezogene Daten 
werden hierbei erhoben: Name, Rufnummer, Besuchsdatum und Uhrzeit bzw. Aufenthaltsdauer  

 
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Siehe Erfassung der jeweiligen Veranstaltung 
 
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Christuskirche 
(Körperschaft des öffentlichen Rechts) 
Maibacher Str. 50 
97424 Schweinfurt 
 
Vertreten durch: 
Pfarrer Dr. Wolfgang Weich 
Maibacher Str. 50 
97424 Schweinfurt 
Telefon: 09721 – 4 11 01 
Telefax: 09721 – 4 60 59 
E-Mail: pfarramt.christuskirche.sw@elkb.de 
 
Regionalverantwortlicher Datenschutzbeauftragter für die ELKB ist: 
Dr. Axel Gutenkunst 
Telefon 0731-140593-0 
Fax 0731-140593-20 
E-Mail: sued@datenschutz.ekd.de 

 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Zwecke 
- Schutz der Gesundheit unserer Beschäftigten 
- Eindämmung der Pandemie im Hinblick auf Nachverfolgung von Infektionsketten 
- Einhaltung im Zuge der Pandemie geltender Rechtsvorschriften 

 
Rechtsgrundlage Bayern 
- Gesetzliche Grundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO: jeweils gültige Version der Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (kurz BayIfSMV) sowie des Bayern-Corona-Plans. 
 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
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Die Daten verbleiben intern und werden nur auf Anfrage seitens der Gesundheitsbehörde an 
diese übermittelt. 
 
Für Zwecke des Infektionsschutzes sehen die aktuell geltenden Rechtsvorschriften 
Auskunftsverpflichtungen unsererseits gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden vor. 
Werden Ihre personenbezogenen Daten von der zuständigen Gesundheitsbehörde angefordert, 
ist der oder die jeweilige Landrat / Landrätin bzw. Oberbürgermeister / Oberbürgermeisterin, für 
die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei den Gesundheitsbehörden 
verantwortlich. 

 
6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

Es findet keine Übermittlung an ein Drittland statt. 
 
7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die erhobenen Daten werden unverzüglich nach 4 Wochen gelöscht.  
 
8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). Der Anspruch auf Löschung ist außer Kraft gesetzt, wenn eine Rechtsvorschrift eine 
weitere Aufbewahrung vorsieht. Dann kann Ihrem Wunsch auf Löschung erst zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist entsprochen werden. 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 
besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht 
Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit bezüglich der personenbezogenen 
Daten zu, die Sie uns bereitgestellt haben (Art. 20 DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. 

 
9.  Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Wenn Sie unsere Leistungen in Anspruch nehmen wollen, sind wir durch die aktuellen 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verpflichtet, Ihre Daten zu verarbeiten. 
 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, können wir Ihnen den Besuch unserer 
Einrichtung leider nicht gestatten. 
 

5.5.2.2 Formular Teilnehmerliste 
 

∑ Sammlung der Teilnehmerlisten im Pfarramt 

∑ Vertrauliche Vernichtung der Listen nach Fristablauf im Pfarramt 
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∑ Dient auch zur Ermittlung der Anzahl der Teilnehmer, um zu verhindern, dass die maximale Zahl 
an Teilnehmern überschritten wird 

 

Anwesenheitsliste 
v1.docx
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6 Externe Anlagen 

6.1 Anforderungsdokumente der ELKB 

6.1.1 Update 50: Empfehlungen des Landeskirchenrates zum kirchlichen Leben in Zeiten 
der Corona-Pandemie (Stand: 05.11.2021)  

 
ELKB-Updates seit letzter Version: 

ELKB Update_50 
Kirchliche_empfehlungen_waehrend_der_corona-pandemie 20211105.pdf

ELKB Update_49 
Kirchliche_empfehlungen_waehrend_der_corona-pandemie 20211019.pdf

 

ELKB Update_48 
Kirchliche_empfehlungen_waehrend_der_corona-pandemie 20211008.pdf

 
 
Kirchliches Leben während der Coronavirus-Pandemie Update 50  
 

Das 50. Corona-Update der ELKB beruht auf der 14. BayIfSMV in der geänderten Fassung vom 
05.11.2021.   
Wir wünschen Ihnen einen guten Umgang mit den veränderten Regeln. Änderungen zum letz-
ten Update sind blau markiert.  
  

Allgemeine Regelungen:   

  

∑ Ampelsystem:  
Mit Wirkung vom Samstag, 6. November 2021, gilt in Bayern eine regionale Hotspotregelung, so-
wie eine neue Krankenhausampel.  

In Landkreisen, die 
o zu einem Leitstellenbereich gehören, in dem die zur Verfügung stehenden Intensivbetten be-

reits zu mindestens 80 % ausgelastet sind, und in denen zugleich   
o eine 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten wird, gelten die Maßnahmen entsprechend, die 

bei einer landesweiten roten Krankenhausampel gelten würden. Das Vorliegen der Voraus-
setzungen wird von der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde durch Bekanntmachung festge-
stellt.  

  

o Gelbe Stufe:   
Die gelbe Stufe gilt, sobald entweder in den vorangegangenen sieben Tagen landesweit mehr 
als 1.200 Covidpatienten in ein bayerisches Krankenhaus eingewiesen wurden oder landes-
weit mehr als 450 Intensivbetten mit Covidpatienten belegt sind. Sobald nach Feststellung 
des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege eine der beiden Alternativen greift, gilt 
landesweit ab dem auf die Feststellung folgenden Tag:  
ß Bei gelber Stufe gilt als Maskenstandard wieder die FFP2-Maske (statt medizinischer Ge-

sichtsmaske).   
ß In der Schule und für Kinder und Jugendliche gelten wieder die schon gewohnten Sonder-

regeln (Stoffmaske in der Grundschule, im Übrigen medizinische Maske).  
ß Alle Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die bisher nach 3G-Regeln zugänglich sind, sind 

dann nur nach 3G plus zugänglich: Nichtimmunisierte können also nur mit aktuellem 
PCR-Test teilnehmen. Ausgenommen werden lediglich die Hochschulen sowie außerschu-
lische Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung so-
wie Bibliotheken und Archive – hier gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit 
Schnelltest (3G).  
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ß Pflegeeinrichtungen sollen zu Testkonzepten verpflichtet werden können, die unabhän-
gig vom Impfstatus mindestens zweimal wöchentlich obligatorische Tests (Antigen-
Schnelltests oder PCR-Tests) für das Personal und Besucher vorsehen.  

o Rote Stufe:   
Die rote Stufe gilt, sobald landesweit mehr als 600 Intensivbetten mit Covidpatienten belegt 
sind. Sobald dies nach Feststellung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege der Fall 
ist, gilt landesweit ab dem auf die Feststellung folgenden Tag:  
ß Einrichtungen, Veranstaltungen etc., die sonst nach 3G-Regeln zugänglich sind, sind dann 

nur nach 2G zugänglich, also nur für Geimpfte und Genesene, nicht für Getestete. Inner-
halb dieser Bereiche bestehen die Rechtsfolgen, die für normales 2G gelten. Ausgenom-
men werden hier die Gastronomie, Beherbergungsunternehmen. Hier bleibt es bei 3G 
plus.   

ß In Hochschulen, außerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und Archive gilt weiterhin die Zugangsmög-
lichkeit auch mit Schnelltest (3G).  

ß Die Zugangsregelung „3G“ (einfacher Schnelltest zweimal pro Woche genügt) gilt in Be-
trieben mit mehr als 10 Beschäftigten im Falle der roten Stufe außerdem für alle Beschäf-
tigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben (egal ob Kunden, 
andere Beschäftigte oder sonstige Personen).  

Der 3G-Nachweis durch die Beschäftigten erfolgt gegenüber den Dienstvorgesetzten. Im ge-
meindlichen Bereich kann der Nachweis gegenüber der pfarramtlichen Geschäftsführung er-
bracht werden. Pfarrerinnen und Pfarrer, Diakoninnen und Diakone usw. legen den Nachweis für 
sich selbst im Dekanat vor, Dekanin und Dekan legen den Nachweis für sich selbst im Kirchenkreis 
vor. Wird kein Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt, so ist zweimal pro Woche das Ergebnis 
eines unter Aufsicht vorgenommenen Selbsttest vorzulegen. Hinweise für diese Tests unter  
https://www.buergerbeauftragter.bayern/corona-aktuell/, insb. Punkt 2. Die Testnachweise sind 
für zwei Wochen aufzubewahren.  
Die Kosten für diese Tests trägt bis auf Weiteres der Dienstgeber.  
Bei Redaktionsschluss diese Updates war noch nicht gesichert, wie es sich künftig mit Gottes-
diensten und Kasualien verhalten wird. Wir haben aber bisher auch keine Hinweise, dass sich 
Veränderungen ergeben.  
Wird ein Gottesdienst oder eine Kasualie unter Anwendung der 3G-Regel gefeiert, wird aber 
auch hier dringend empfohlen, diese auch bei den mitwirkenden Haupt- und Ehrenamtlichen 
nach Möglichkeit einzuhalten.   
Die dienst- und arbeitsrechtliche Handlungsempfehlung für Mitarbeitende im Falle eines positi-
ven Tests bzw. als enge Kontaktperson finden Sie in der Anlage 31.  

  

• Verhaltensempfehlungen  

Wo immer möglich ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und auf aus-

reichende Handhygiene zu achten. In geschlossenen Räumlichkeiten ist auf ausreichende Belüftung 

zu achten. Wo die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen nicht möglich 

ist, wird empfohlen, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.  

   

• Maskenpflicht  
Welche Maske getragen werden muss, richtet sich nun nach der Krankenhausampel. Ab Stufe Gelb 
gilt als Maskenstandart die FFP2-Maske. Spezielle Regelungen für Schulen siehe unten.  

(1) In Gebäuden und geschlossenen Räumen einschließlich geschlossener öffentlicher Fahrzeug-
bereiche, Kabinen und Ähnlichem gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichts-
maske (Maskenpflicht). Die Maskenpflicht gilt nicht innerhalb privater Räumlichkeiten, am 
festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz, soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu 

https://www.buergerbeauftragter.bayern/corona-aktuell/
https://www.buergerbeauftragter.bayern/corona-aktuell/
https://www.buergerbeauftragter.bayern/corona-aktuell/
https://www.buergerbeauftragter.bayern/corona-aktuell/
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anderen Personen gewahrt wird, die nicht dem eigenen Hausstand angehören; für Gäste in 
der Gastronomie, solange sie am Tisch sitzen und aus sonstigen zwingenden Gründen.   

(2) Unter freiem Himmel besteht Maskenpflicht nur in den Eingangs- und Begegnungsbereichen 
von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen.   

(3) Von der Maskenpflicht sind befreit:   

1. Kinder bis zum sechsten Geburtstag;   
2. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund 

einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar 
ist, solange dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen 
Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das 
Geburtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthalten muss.   

  

Die Maske darf abgenommen werden, solange es zu Identifikationszwecken oder zur Kommuni-
kation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist. Für Beschäftigte gilt die Maskenpflicht 
während ihrer dienstlichen Tätigkeit nur im Rahmen arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen.  

 

Die Maske darf abgenommen werden, solange es zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation 
mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist. Für Beschäftigte gilt die Maskenpflicht während 
ihrer dienstlichen Tätigkeit nur im Rahmen arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen.  
  

∑ Inzidenzwert  
Bei den Inzidenzwerten spielt seit dem 19.10.2021 nur noch der Wert 35 eine Rolle. Ist dieser 
Wert überschritten, gilt bei folgenden Anlässen die 3G-Regel (Zugang haben nur Geimpfte, Gene-
sene oder Getestete – das gilt auch für Beschäftigte und Ehrenamtliche):  
öffentliche und private Veranstaltungen bis 1000 Personen in nichtprivaten Räumlichkeiten wie 
bei kirchlichen Veranstaltungen (z.B. bei kirchengemeindlichen Gruppen und Kreisen), Hochschu-
len, Tagungen, Bibliotheken, Archiven, außerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der 
beruflichen Aus-, Fort und Weiterbildung, Musikschulen, Erwachsenenbildung.  
Veranstalter sind zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise 
verpflichtet.  
Hier muss ab 06.11.2021 immer die Krankenhausampel mitgedacht werden (siehe oben), sodass 
sich 3G zu 3G plus, und 3G plus zu 2G verschärfen kann.  

„Krankenhausampel“:   
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus#kh-ampel 

  

• Hygieneschutzkonzept:  

Die Kirchengemeinden können durch eigene Hygieneschutzkonzepte die konkrete Anwendung der 

allgemeinen Regelungen bestimmen. Dabei können sie auch strengere Regeln aufstellen. Folgt der 

Kirchenvorstand dabei dem zusammen mit dem Freistaat Bayern erarbeiteten Hygieneschutzkonzept 

(siehe Anlage), so erfüllt er jedenfalls die staatlichen Auflagen.  

 

 

1 Gottesdienste und Kasualien   

1.1  Gottesdienste in Kirchen   

  

Möglichkeit 1: Mit Abstand (1,5m), ohne Maske am Platz   

Wie bisher ergibt sich durch die Anzahl der gekennzeichneten Plätze eine Höchstzahl der Teilneh-
menden (einschließlich geimpfter und genesener Personen). Beim Hinein- und Hinausgehen muss die 
Maske getragen werden, am Sitzplatz und auch beim Singen aber nicht.   

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus#kh-ampel
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus#kh-ampel
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus#kh-ampel
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Möglichkeit 2: 3G-Regel mit Maske bei geringerem Abstand  

Eine Personenobergrenze entfällt, wenn sichergestellt ist, dass ausschließlich geimpfte, genesene 
oder getestete Personen teilnehmen.   
Während des Gottesdienstes wird eine medizinische Maske getragen (wenn der Mindestabstand am 
Platz nicht eingehalten werden kann).   
Liturgisches Singen/Sprechen und das Predigen sind ohne Maske mit Mindestabstand 2 m möglich 
(wo lautes Sprechen ohne Mikrofon nötig ist, weiterhin 4 m). Dies gilt auch für Mitwirkende an der 
Liturgie.   
Kinder sind getesteten Personen gleichzustellen, und zwar: alle Kinder bis 6 Jahre, alle noch nicht ein-
geschulten, älteren Kinder und alle Schulkinder (aufgrund der regelmäßigen Testungen in der Schule).   
Kirchengemeinden wird empfohlen, Selbsttests vorzuhalten. Auch diese sind als Test zugelassen, 
wenn sie unter Aufsicht vor Ort durchgeführt werden.  Wie bisher sichert ein für das jeweilige 
Gebäude entwickeltes Schutz- und Hygienekonzept die Minimierung der Infektionsgefahren.  
  

Wichtig: Für Gottesdienste besteht nach der aktuellen Verordnung keine Möglichkeit, freiwillig 2G- 
und 3G plus anzuwenden. Es bleibt bei den o.g. Wahlmöglichkeiten.  
 
1.2  Bei Gottesdiensten im Freien bestehen grundsätzlich keine Beschränkungen.   

Auch im Freien sind alle angehalten, den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Ist dies nicht mög-
lich, so wird weiterhin empfohlen, eine (medizinische) Gesichtsmaske zu tragen. Diese Empfehlung 
kann durch das Hygienekonzept der Kirchengemeinde auch verpflichtend gemacht werden.  

 

1.3  Abendmahl  
Abendmahl im Gottesdienst wird als Wandelkommunion mit Mindestabstand 1,5 m ausgeteilt. Wo 
dies nicht möglich ist, sind auch gut organisierte Halbkreise denkbar. (Anlage 2d)   
1.4  Musik im Gottesdienst   
Vokalchöre dürfen singen (Abstand 1,5 m). Instrumentalensembles wie auch Posaunenchören dürfen 
spielen. Dabei muss ein Abstand zueinander und in alle Richtungen von 1,5 m eingehalten werden.   
  

1.5  „Kirchenkaffee“   
Für den „Kirchenkaffee“ im Anschluss an den Gottesdienst gelten die Regeln des  
Gottesdienstes. Eine einfache Bewirtung mit Bedienung und Abstand ist möglich.   
  

1.6  Kindergottesdienste und Gottesdienste mit Kindern und ihren Familien  
Kinder- und Familiengottesdienste können entsprechend den Regelungen für Gottesdienste gefeiert 
werden. (Anlage 2 a)   
  

1.7  Aussegnungen und Bestattungen  
Für Aussegnungen gilt die Regelung für private Zusammenkünfte zuhause, d.h. keine Personenober-
grenze, keine Maskenpflicht, aber die Empfehlung Abstand zu halten.  
Für die Durchführung von Bestattungen gelten die Regeln für Gottesdienste. Für anschlie-
ßende Treffen der Trauergäste vgl. Anlage 4.  
  

1.8  Klingelbeutel und Kollekten  
Die Verwendung des Klingelbeutels ist wieder möglich. Am besten hält nur eine Person den Klingel-
beutel in der Hand. Bei sorgfältiger Handhygiene (Desinfektionsmittelspender am Eingang) ist auch 
ein Herumreichen vertretbar, wenn der 1,5 m-Abstand gewahrt wird.     
Die Kollektenplattform www.sonntagskollekte.de bietet eine gute digitale Möglichkeit für Kollekten.  
  

http://www.sonntagskollekte.de/
http://www.sonntagskollekte.de/
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2 Schutzausrüstung und Schnelltests, Unterstützung der staatlichen Impfkampagne, Impf-
teams  

2.1  Testangebot für Beschäftigte 

Es besteht eine Bestellmöglichkeit für medizinische Masken, sowie für Schnelltests. Näheres zu den 
Masken finden Sie im Dekanatsrundschreiben der Abteilung D vom 4.12.2020 
https://www2.elkb.de/intranet/system/files/infoportal/downloadliste/20_12_14_dekanatsru 
ndschreiben_masken.pdf.   
Bis zum 24.11. gibt es eine rechtliche Verpflichtung für den Arbeitgeber, Selbsttests für Beschäftigte 
anzubieten (derzeit zweimal pro Woche), sofern nicht ausschließlich im Homeoffice gearbeitet wird 
(Anlage 23). Arbeitet jemand beispielsweise einen Tag im Büro und die restlichen Tage im Home-
office, so ist dieser Person für den Präsenztag ein Test anzubieten. Das Angebot ist durch den Arbeit-
geber zu dokumentieren. Alle Einrichtungen und Gemeinden sollten ihr örtliches Hygieneschutzkon-
zept überprüfen und um die Möglichkeit von Schnelltests (Selbsttests oder von fachkundiger Person 
abgenommen) erweitern.  
Ebenso besteht flächendeckend für alle Bundesbürger die Möglichkeit, einmal wöchentlich kostenlos 
(ab 11.Oktober kostenpflichtig) Schnelltests in Testzentren und Apotheken staatlich finanziert durch-
führen zu lassen. WICHTIG: Dies entbindet den Arbeitgeber nicht von der Pflicht, die Selbsttests anzu-
bieten, allerdings kann diese Möglichkeit z.B. von Ehrenamtlichen genutzt werden.  

Der Landeskirchenrat hat die Finanzierung der Selbsttests für die Beschäftigten über den Notfonds 
Corona-Hilfen beschlossen. Damit besteht für die Dienststellen der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern inklusive der Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke die Möglichkeit, kostenlos Selbsttests 
und medizinische Masken beim Augustinum-Webshop zu bestellen. Bezüglich der Details zum Be-
stellvorgang wird auf das Dekanatsrundschreiben aus Abteilung D zu Maskenbestellungen vom 
14.12.2020 verwiesen: Die Dekanate bestellen gesammelt für die Kirchengemeinden über denselben 
Webshop mit demselben geschützten Passwort. Zunächst ist eine Mindestabnahmemenge von 200 
Stück Mund-Nasen-Schutz (MNS) erforderlich, anschließend können (wie seinerzeit bei der FFP2-
Masken-Bestellung) im Eingabefeld unter "3. Versandart" zusätzlich die benötigten Stückzahlen 
Selbsttests händisch angegeben werden.   

 

2.2  Anmeldung Corona-Schutzimpfung 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern unterstützt die Impfkampagne der bayerischen Staats-
regierung. Deshalb empfehlen wir Kirchengemeinden die Veröffentlichung des „Buttons“ (siehe An-
lage 24) bei digitalen und gedruckten Veröffentlichungen der Kirchengemeinden anzubringen. Außer-
dem besteht nun erstmalig die Gelegenheit, ein mobiles Impfteam aus dem regional zuständigen 
Impfzentrum zu einer Impfaktion vor Ort, in die Gemeinde, zum Jugendtreff oder zu sonstigen Treff-
punkten kirchlicher Arbeit kommen zu lassen. Weitere Informationen dazu in Anlage 24.  
Das „konsolidierte Impfkonzept“ liegt vor (Anlage 10 und Anlage 11).   

3 Lüften  

Regelmäßiges, kurzes Stoßlüften kann die Aerosolbelastung der Luft reduzieren und wird für Arbeits-
räume nachdrücklich empfohlen. Bitte beachten Sie die zusammengefassten Handlungsempfehlun-
gen des Landeskirchlichen Baureferats in Anlage 13, sowie die knappe Empfehlung des Erzbistums 
Bamberg (Anlage 14), die wir uns für die ELKB zu eigen gemacht haben.  

4 Begleitung Sterbender, Besuche in Krankenhäusern, sowie in Alten- und Pflegeheimen  

Beim Besuch im Krankenhaus, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, ambulant und betreu-
ten Wohngemeinschaften gilt in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von 
35 oder mehr die 3G-Regel.    
Beim Besuch von vollstationären Einrichtungen der Pflege, Einrichtungen für Menschen mit 
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Behinderungen und Altenheimen und Seniorenresidenzen gilt die 3G-Regel unabhängig von der Inzi-
denz.   
Es ist davon auszugehen, dass auch hier die Krankenhausampel künftig Anwendung finden wird.  

 Die Begleitung Sterbender ist jederzeit zulässig (§ 9 Abs. 4).  

5 Kirchenmusikalische Proben und Veranstaltungen   

Ein neues staatliches Rahmenkonzept für Proben in den Bereichen Laienmusik und Amateurtheater 
ist seit dem 13.09.2021 gültig (Anlage 25), ein neues Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen 
sein dem 14.09.2021 (Anlage 26).  

5.1  Proben von Chören und Orchestern    

Die Maskenpflicht entfällt, soweit und solange dies das aktive Musizieren nicht zulässt, insbesondere 
bei Gesang und beim Spielen von Blasinstrumenten, und auch erst dann, wenn jeder Teilnehmende 
einen festen Sitz-/Stehplatz eingenommen hat bei einem Mindestabstand von möglichst 1,5 m zu an-
deren Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. Bei Proben ist ein Mindestabstand 
grundsätzlich nicht einzuhalten, soweit dies zu einer Beeinträchtigung der künstlerischen Betätigung 
oder Darbietung führen würde bzw. mit dieser nicht vereinbar ist. Sängerinnen/Sänger stellen sich 
nach Möglichkeit versetzt auf, um Gefahren durch Tröpfchen und Aerosolausstoß zu minimieren. Zu-
dem ist darauf zu achten, dass alle Personen möglichst in dieselbe Richtung singen. Sofern die Pro-
benden einen festen Sitz-/Stehplatz einnehmen und dadurch von der Maskenpflicht befreit sind, wer-
den die Plätze für jeden Teilnehmer durch den Verantwortlichen in geeigneter Weise festgelegt. 
Querflöten und Holzbläser mit tiefen Tönen sollen möglichst am Rand platziert werden, da hier von 
einer erhöhten Luftverwirbelung auszugehen ist. Notenmaterial, Stifte und Instrumente werden stets 
nur von derselben Person genutzt.   

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Fall eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter 
den Teilnehmern zu ermöglichen, werden jeweils Name, Vornamen, eine Anschrift und eine sichere 
Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) sowie der Zeitraum des Aufenthalts für die 
Dauer von vier Wochen gespeichert.  
Während der Proben sind ausreichende Lüftungspausen oder aber eine ausreichende kontinuierliche 
Lüftung, z. B. durch raumlufttechnische Anlagen zu gewährleisten. Ggf. ist die Probendauer in geeig-
netem Maß zu reduzieren. Bei größeren Chören und Musikensembles sowie in engen Räumen könnte 
es sich zudem anbieten, freiwillig und in eigener Verantwortung das Schutzniveau vor einer Infektion 
durch Selbsttestung – auch der Geimpften und Genesenen – vor Proben oder Aufführungen zu erhö-
hen.  

5.2  Aufführungen und Konzerte  

In Gebäuden und geschlossenen Räumen gilt grundsätzlich Maskenpflicht. Besucher dürfen am Sitz-
platz die Maske abnehmen, sofern der Mindestabstand von 1,5 m gemäß Nr. 2.1 zuverlässig einge-
halten ist. Für Mitwirkende entfällt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske soweit 
dies zu einer Beeinträchtigung der künstlerischen Darbietung führt oder mit einer Tätigkeit im Zu-
sammenhang mit der künstlerischen Darbietung nicht vereinbar ist.  

In Bezug auf Mitwirkende ist ein Mindestabstand grundsätzlich nicht einzuhalten, soweit dies zu ei-
ner Beeinträchtigung der künstlerischen Betätigung oder Darbietung führen würde bzw. mit dieser 
nicht vereinbar ist. Bei größeren Chören und Musikensembles sowie in engen Räumen könnte es sich 
zudem anbieten, freiwillig und in eigener Verantwortung das Schutzniveau vor einer Infektion durch 
Selbsttestung – auch der Geimpften und Genesenen – vor Proben oder Aufführungen zu erhöhen.  

Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei Terminbuchung) auf die Not-
wendigkeit zur Vorlage eines Testnachweises oder einer Testung vor Ort unter Aufsicht des Betrei-
bers/Veranstalters hingewiesen werden. Nach der 14. BayIfSMV sind Anbieter, Veranstalter und 
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Betreiber zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise (3G, 3G plus, 
2G) verpflichtet. Im Rahmen der Überprüfung ist eine Einsicht durch den Anbieter, Veranstalter oder 
Betreiber in den vorgelegten Nachweis mit anschließender Plausibilitätskontrolle ausreichend. Soll-
ten an der Identität der betroffenen Person Zweifel bestehen, hat sich diese durch amtliche Ausweis-
dokumente zu legitimieren, sodass auch die persönliche Identität abgeglichen werden kann. Eine Do-
kumentation der entsprechenden Daten der Gäste, Besucher oder Nutzer ist nicht erforderlich. Bei 
dem Verdacht einer Unrichtigkeit bzw. Ungültigkeit des vorgelegten Nachweises ist der Einlass zu 
verwehren, wenn nicht die betroffene Person sich einer Vor-Ort-Testung unterzieht.  
  

6 Gemeindeleben  

Handelt es sich bei Gemeindeveranstaltungen um eine außerschulische Bildungsveranstaltung, so gilt 
unabhängig von der Ampel 3G.  
Handelt es sich bei Gemeindeveranstaltungen nicht um eine außerschulische Bildungsveranstaltung, 
so gilt:  

∑ Gelbe Stufe: 3G wird 3G plus  

∑ Rote Stufe: 3G und 3G plus werden 2G  

  

Bei gastronomischen Angeboten bestehen vier Möglichkeiten:  

∑ Eine einfache Bewirtung ist möglich, wenn eine Selbstbedienung unterlassen und beim Verzehr 
Abstand gehalten wird;  

∑ mit dem gastronomischen Angebot wird ein gewerblicher Anbieter beauftragt (Catering), der ein 
gastronomisches Hygienekonzept haben und einhalten muss;  

∑ die Gemeinde erfüllt das vom Staat vorgeschriebene Rahmenkonzept Gastronomie (Anlage 28), 
welches mit einigem Aufwand verbunden ist: nach Maßgabe dieses Rahmenkonzeptes muss ein 
eigenes Konzept erstellt und beachtet werden;   

∑ die Kirchengemeinde beantragt eine Ausnahmegenehmigung für den Einzelfall von der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde (§ 27 Abs. 2 Satz 1).  

Für Weihnachtsmärkte ist das neue „Rahmenkonzept für Weihnachtsmärkte“ anzuwenden (Anlage 
29).  

Die Vermietung von Gemeinderäumen für private Veranstaltungen ist weiterhin unproblematisch. 
Auf den Verkehrswegen gilt das bestehende Hygieneschutzkonzept. In den vermieteten Räumlichkei-
ten ist der Mieter für die Einhaltung der jeweils geltenden Regelungen verantwortlich. Dies sollte der 
Mietvertrag klarstellen.  
Die Handlungsfeldkonferenz 2 „Gemeindeentwicklung“ hat einen methodischen Impuls für Work-
shops in Kirchenvorständen, Gremien & Teams entwickelt: „… und weiter?! Wie kirchliches Leben 
nach der Pandemie aussehen kann.“ Infos, Impulse und Material für die Durchführung in Präsenz 
oder digital www.afg-elkb.de und www.gemeindeakademierummelsberg.de und Anlagen 3a und 3b.   

  

Konfis, Kinder, Jugendliche  

Aktuelle Regelungen und Hinweise für Kinder-, Konfi- und Jugendarbeit finden Sie im neuen „Kurz 
und Kompakt“ vom 13.10.2021 aus dem Amt für Jugendarbeit (siehe Anlage 30) und auf der Seite des 
Bayerischen Jugendrings:  
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html.  
Ansprechpartnerin für Fragen zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Diakonin Ilona Schuhmacher 
im Amt für Jugendarbeit: schuhmacher@ejb.de; Tel. 0911/ 4304-268 Konfi-Lab, die Fach- und Ser-
vicestelle für Konfi-Arbeit der ELKB, lädt weiter regelmäßig zum digitalen kollegialen Austausch ein. 
Bei Interesse: michael.stein@elkb.de Ansprechpartner in der Fach- und Servicestelle für Konfi-Arbeit: 
Diakon Tobias Bernhard, tobias.bernhard@elkb.de.  
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7 Beherbergungsbetriebe  

Für den Betrieb von Beherbergungsbetrieben u.a. (§ 16) gilt das staatliche Rahmenkonzept Beherber-
gung (Anlage 27).   

  

8 Gremiensitzungen, Konferenzen und Dienstbesprechungen   

Präsenzsitzungen ehrenamtlicher Gremien von Körperschaften des öffentlichen Rechts oder Dienst-
besprechungen sind möglich ohne Maske, wenn der Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Person 
gewahrt ist. Videokonferenzen und Umlaufbeschlüsse haben sich vielfach bewährt und sollen weiter-
hin als gute Arbeitsweisen genutzt werden. Genaueres, auch zu den von der Synode beschlossenen 
Möglichkeiten für digitale Sitzungen, finden Sie im Dekanatsrundschreiben https://www2.elkb.de/in-
tranet/node/25834.  

  

9 Kindertagesstätten und Schulen  

(ausführliche Information s. Anlagen 12 bis 12f)  

9.1  Für die Kindertagesstätten und Schulen gelten die staatlichen Regelungen.  Vgl. für den 
Bereich der KITAs: https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreu-
ung.php  https://www.evkita-bayern.de  

∑ Die Träger von Kindertageseinrichtungen und Heilpädagogischen Tagesstätten sowie Tagespfle-
gepersonen haben für jedes noch nicht eingeschulte Kind pro Betreuungswoche zwei Tests in Be-
zug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 anzubieten oder die kosten-
lose Abholung von zwei Selbsttests in den Apotheken zu ermöglichen.  

∑ Für den Bereich der Schulen (Lehrkräfte / Religionsunterricht):  
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-anbayerns-
schulen.html Die Schulreferenten*innen der Dekanatsbezirke werden vom Landeskirchenamt re-
gelmäßig über neue Entwicklungen informiert,  „Schulreferent*innen-Info“: 
https://www2.elkb.de/intranet/node/28201.  

  

9.2  Unterrichtsbetrieb und Testpflicht  

Oberstes Ziel für dieses Schuljahr ist durchgehender Präsenzunterricht bei einem hohen Sicherheits-
standard. Es gilt weiterhin die Testpflicht an allen Schularten und für alle am Schulleben beteiligten 
Personen, die nicht geimpft oder genesen sind (siehe Beschlüsse des bayerischen Ministerrats).  
   

9.3  Konfessioneller Religionsunterricht im neuen Schuljahr  

Insbesondere Nr.6 Bildung klassenübergreifender Lerngruppen im Schreiben von Staatsminister Prof. 
Piazolo vom 26. Juli 2021 zum Schuljahresende 2020/21 mit Ausblick auf das neue Schuljahr ist hier 
von besonderem Belang:   
Wie in Ziff. III.5.4, Buchst. a) des Rahmenhygieneplans ausgeführt, ist auch im kommenden Schuljahr 
die Bildung von klassenübergreifenden Kursen bzw. Lerngruppen grundsätzlich möglich, soweit schul-
organisatorische Gründe dies erfordern.  
Damit sind insbesondere die Voraussetzungen dafür gegeben, dass der konfessionelle Religionsunter-
richt und der Ethikunterricht wieder wie gewohnt erteilt und die üblichen Unterrichtsgruppen gebil-
det werden.  
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9.4  Schulgottesdienste und Gottesdienste in KITAs und Horten  

Schulgottesdienste in schulischen Räumen folgen dem schulischen Hygienekonzept; in kirchlichen 
Räumen dem kirchlichen Hygienekonzept. Der KV kann beschließen, dass auch bei Gottesdiensten in 
Gemeinderäumen oder in der Kirche das (unter Beachtung der örtlichen Fallzahlen) jeweils aktuell 
gültige Hygienekonzept der jeweiligen Schule übernommen wird.   
Dabei ist sicherzustellen, dass der Gottesdienst nicht öffentlich ist. Abstandsregeln und Vorgaben 
zum Tragen einer MNB von Kindern, Jugendlichen, Lehrkräften und weiteren Personen richten sich 
dann nach dem Hygienekonzept der Schule.  

Gottesdienste für KITAs und Horte werden analog zu Schulgottesdiensten gehalten: In den Räumen 
der Einrichtung folgen sie dem Hygienekonzept der jeweiligen Einrichtung, in den Räumen der Kir-
chengemeinde dem der Kirchengemeinde. Der KV kann beschließen, dass auch bei Gottesdiensten in 
Gemeinderäumen oder in der Kirche das (unter Beachtung der örtlichen Fallzahlen) jeweils aktuell 
gültige Hygienekonzept der jeweiligen KITA, des jeweiligen Horts übernommen wird. Dabei ist sicher-
zustellen, dass der Gottesdienst nicht öffentlich ist. Abstandsregeln und Vorgaben zum Tragen einer 
MNB von Kindern, Personal und weiteren Personen richten sich dann nach dem Hygienekonzept der 
KITA, des Hortes.  

10 Vorgehen bei Erkältungssymptomen  

Für Dienst in der Schule gelten die staatlichen Regelungen. Dienst außerhalb der Schule wird verant-
wortlich nach Schwere der Symptome und möglichen Personenkontakten während des Dienstge-
schäfts wahrgenommen (vgl. Anlage 15).  

11 Private Auslandsreisen  

Die ELKB übernimmt für ihre Pfarrer/Pfarrerinnen und Kirchenbeamten/Kirchenbeamtinnen die 
staatlichen Regeln zu privaten Auslandsreisen in Corona-Risikogebiete (Anlage 1a aus dem Jahr 2020 
wird entsprechend angewendet):   
Die Einreise-Quarantäne-Verordnung https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/ge-
setze-und-verordnungen/guv19-lp/coronaeinreisev.html ist zu beachten.  

Wer in ein zum Zeitpunkt der Einreise bereits als ausländisches Risikogebiet ausgewiesenes Land - 
Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet - reist (aktueller Überblick: https://www.rki.de/DE/Con-
tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) und eine Quarantäne (Absonde-
rungspflicht) nicht im schon genehmigten Urlaub durchführen kann, kann keine Freistellung vom 
Dienst erhalten und muss entweder Telearbeit oder, falls nicht möglich, Erholungsurlaub oder Son-
derurlaub unter Wegfall der Leistungen des Dienstherrn (mit Ausnahme der Beihilfe) beantragen. 
Analog wird diese Regelung auf den Bereich der privatrechtlich Beschäftigten übertragen.   

Für Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete gelten unterschiedliche Regelungen:  
Bei der Einreise aus Hochrisikogebieten besteht für Erwachsene eine Absonderungspflicht für 10 
Tage, welche vorzeitig durch einen Genesenen-, Impf- oder negativen Testnachweis beendet werden 
kann (https://www.einreiseanmeldung.de/#/ ). Nach der Einreise aus Virusvariantengebieten gilt 
eine 14-tägige Absonderungspflicht, die grundsätzlich auch nicht vorzeitig beendet werden kann.  

12 Rückfragen  

Gerne stehen für Rückfragen Ihr Regionalbischof bzw. Ihre Regionalbischöfin bereit.  
Falls Antworten nicht direkt möglich sind, werden Rückfragen auch an die zuständige Fachabteilung 
weitergeleitet. Bitte setzen Sie den Dekan oder die Dekanin in jedem Fall in cc.  
  

13 Weiterführende Informationen im Intranet  

• Updates, aktualisierte Anlagen, Informationen: https://www2.elkb.de/intranet/node/25834  
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• Arbeitsrecht, Dienstrecht, Gesundheitsschutz https://www2.elkb.de/intranet/system/files/in-
foportal/downloadliste/2020-1106_faq_task_force_covid-19.pdf  

• Datenschutz: https://datenschutz.ekd.de/2020/03/19/stellungnahme-zurverarbeitung-perso-
nenbezogener-daten-im-zusammenhang-mit-der-coronapandemie und 
https://www2.elkb.de/intranet/node/25956  

• Dekanatsrundschreiben (allgemein): https://www2.elkb.de/intranet/node/3160  

• Dekanatsrundschreiben Abteilung C: https://www2.elkb.de/intranet/node/1863  

• Informationen finden sich auch auf der Website der ELKB https://www.bayern-evange-
lisch.de/wir-ueberuns/vorsichtsmassnahmen_corona.php#tab25  

  

Anlagen (die bisherigen, noch relevanten Anlagen finden Sie im Intranet der ELKB):  

 
Anlage Stand Thema Siehe  

Update 
1 08.09.2021 ELKB Grundsätze für Gottesdienste  46 
1a 23.07.2020 FMS private Auslandsreisen  20 
2 09.09.2021 Gemeinsame Verpflichtung  46 
2a 03.09.2021 Kinder- und Familiengottesdienste  46 
2d 04.12.2020 Feier des Abendmahls 27 
3a & 3b 19.04.2021 Neustart nach Corona   38 
4 03.09.2021 Bestattungen  46 
4a 03.09.2021 Friedhöfe  46 
5 07.09.2021 Jugendarbeit und Corona 46 
6 29.04.2021 Verkündigung in den Medien  38 
7 29.04.2021 Gottesdienste in Medien und Internet 38 
8 04.12.2020 Urheberrechte  27 
9 18.12.2020 Häusliche Gewalt  29 
10 25.02.2021 Impfkonzept Kinderbetreuung, Grund- und Förder-

schulen  
33 

11 25.02.2021 Impfkonzept des StMGP  33 
12 18.05.2021 Regelungen zum Unterrichtsbetrieb nach den 

Pfingstferien an allen Schulen in Bayern 
40 

12a 10.11.2020 KMS Begleitschreiben 26 
12b 10.11.2020 KMS Modell A-D 26 
12c 08.03.2021 Beschlüsse des Ministerrats zum Unterricht ab 

15.03.2021 
34 

12d 22.02.2021 Regelungen zur Wiederaufnahme des Unterrichts-
betriebs ab 10.05.2021 

39 

12e 18.05.2021 KMS Unterrichtsbetrieb ab 7. Juni 2021 41 
12f 05.07.2021 RHP, Lesefassung Schulen  45 
12g 05.07.2021 RHP, Kurzzusammenfassung 45 
13 09.10.2020 Heizen und Lüften (ELKB)  22 
14 Sept-2020 Heizen und Lüften (EB Bamberg)  22 
15 18.03.2021 Vorgehen bei Erkältungssymptomen  36 
16 19.02.2021 Muster Impftermin, Tätigkeitsbestätigung  32 
17 19.02.2021 Gottesdienstentwurf Abschiednehmen Präsenz  32 
17a 19.02.2021 Gottesdienstentwurf Abschiednehmen digital 32 
17b 19.02.2021 Trauern zuhause farbig  32 
17c 19.02.2021 Trauern zuhause s/w 32 
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Anlage Stand Thema Siehe  
Update 

18 27.02.2021 Ü80-Impfaktion, Flyer und Broschüre 33 
19 12.07.2021 Empfehlung Sommerferien: Kinder, Jugend, Konfis 45 
20 26.03.2021 Links für Andachten und Gottesdienste in Rund-

funk, Fernsehen und im Internet an Ostern 2021 
36 

21 26.03.2021 Sonntagskollekte 36 
22 16.04.2021 Handlungsempfehlung des Gesundheitsministeri-

ums für ein Besuchskonzept in der stationären 
Pflege  

37 

23 19.04.2021 Betriebliche Teststrategie für SARS-CoV-2-Selbst-
tests inkl. Anleitung zur Durchführung von Tests   

37 

24 16.07.2021 Unterstützung der staatlichen Impfkampagne (But-
ton und mobile Impfteams) 

45 

25 13.09.2021 Hygienekonzept für Proben in den Bereichen Laien-
musik und Amateurtheater (staatlich) 

47 

26 14.09.2021 Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen 
(staatlich, Nr. 440) 

47 

27 20.05.2021 Rahmenkonzept Beherbergung (staatlich) 40 
28 16.06.2021 Rahmenkonzept Gastronomie (staatlich) 42 
29 19.10.2021 Staatl. Rahmenkonzept für Weihnachtsmärkte 49 
30 13.10.2021 Kurz und Kompakt – Jugendarbeit und Corona 49 
31 05.11.2021 Dienst- und arbeitsrechtliche Handlungsempfeh-

lung für Mitarbeitende im Falle eines positiven 
Tests bzw. als enge Kontaktperson 

50 

 
 

6.1.2 Anlage 1: Grundsätze zum Schutz der Gesundheit in Gottesdiensten in der Zeit der 
Corona-Pandemie und Empfehlungen für ein Infektionsschutz-Konzept vor Ort in 
der ELKB (Stand: 08.09.2021) 

 
Grundsätze zum Schutz der Gesundheit in Gottesdiensten in der Zeit der Corona-Pandemie und 
Empfehlungen für ein Infektionsschutz-Konzept vor Ort in der ELKB.   
  

Diese Grundsätze gelten für alle Gottesdienste, auch für Taufen, Trauungen, Trauergottesdienste und 
alle weiteren Gottesdienstformen. Für Kinder- und Familiengottesdienste gibt es ein eigenes Rah-
men-Hygienekonzept.   
  

I.  Der Kirchenraum und die Wahrung des Abstands   

Mit der 14. Bayrischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 01.09.2021 gibt es grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten für Gottesdienste in Pandemiezeiten.   

1. Gottesdienste mit Abstand zwischen den Teilnehmenden, ohne Maske am Platz   
Der Gottesdienst wird mit Abstand (1,5 m) gefeiert, so dass sich durch die Anzahl der vorhan-
denen, gekennzeichneten Plätze eine Höchstteilnehmerzahl (einschließlich geimpfter und ge-
nesener Personen) ergibt. Wenn die Gottesdienstbesuchenden am Platz sitzen, müssen keine 
Masken getragen werden, auch nicht beim Singen. Vom Mindestabstand sind die Angehöri-
gen des eigenen Hausstands ausgenommen. Beim Betreten und Verlassen der Kirche gilt die 
Maskenpflicht.  

2. Gottesdienste nach der 3G-Regel mit Maske   
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Wenn nachweislich ausschließlich geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen, 
entfällt die Personenobergrenze. Kinder sind getesteten Personen gleichzustellen, und zwar: 
alle Kinder bis 6, alle noch nicht eingeschulten, älteren Kinder und alle Schulkinder (aufgrund 
der regelmäßigen Testungen in der Schule).   
Grundsätzlich wird ein medizinische Maske getragen. Wenn der Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten wird, kann die Maske am festen Sitzplatz abgenommen werden.  

3. Bezogen auf jeden Kirchenraum gibt es ein vom Kirchenvorstand benanntes Team, das das 
Sicherheitskonzept kennt und dieses freundlich und bestimmt umsetzt.   
Dieses Team achtet auf das geordnete Betreten und Verlassen des Gottesdienstraumes, auf 
offene Türen vor Beginn und nach Ende des Gottesdienstes, auf die Einhaltung der Abstände 
zwischen den Teilnehmenden zu jeder Zeit vor, im und nach dem Gottesdienst, auf notwen-
dige Desinfektion von Türklinken, auf die Einhaltung der beschlossenen Obergrenze durch 
freundliche Hinweise und z.B. durch das Aufhängen bzw. Aufstellen eines Schildes wenn die 
Obergrenze erreicht ist.   

4. Gottesdienst im Freien sind weiter eine gute Möglichkeit.  
Auch hier ist ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmenden empfohlen. Es be-
steht keine Maskenpflicht. Im Freien gibt es keine zahlenmäßig bestimmte Obergrenze, sie 
ergibt sich aus dem vorhandenen Platz. 

 

II.  Maßnahmen während des Gottesdienstes, die Ansteckung verhindern   

1. Gemeindegesang ist wieder unbeschränkt möglich.  

2. Musik, liturgisches Sprechen und Predigten:  
Liturg:innen und andere Mitwirkende an der Liturgie singen und sprechen ohne Maske und 
halten mindestens 2 m Abstand zueinander.   

3. Alle Teilnehmenden tragen im beim Bewegen im Kirchenraum eine medizinische Maske.   

4. Einlagen werden nur am Ausgang eingesammelt (kein Klingelbeutel). Auf die digitalen Kollek-
tenmöglichkeiten www.sonntagskollekte.de weisen wir hin.   

5. Eine Gottesdienstdauer unter einer Stunde ist weiterhin empfehlenswert.   

  

III.  Abendmahl   

Abendmahl wird mit Abstand von 1,5 m entweder als Wandelkommunion oder in Halbkreisen 
gefeiert.   
Während der Abendmahlsliturgie sind die Gaben zugedeckt.   
Austeilende tragen Maske und desinfizieren vor der Austeilung die Hände gründlich und für die 
Gemeinde sichtbar.   
Weiterhin sinnvoll ist die Feier nur mit Austeilung von Brot. (Aus dem konsekrierten Kelch wird 
im Anschluss an den Gottesdienst von der Liturgin getrunken.) Die Hostien werden ohne Berüh-
rung der empfangenden Person in die Hand gelegt. Mundkommunion ist ausgeschlossen.  Austei-
len der Hostien ist auch mit Zange möglich.   
Wein kann nur in Einzelkelchen ausgeteilt werden, die von den Teilnehmenden selbst genommen 
werden, alternativ ist Intinktio durch die Austeilenden möglich (die mit dem Rand eingetauchte 
Brothostie wird den Empfangenden in die Hand gelegt).   
Die Teilnehmenden tragen beim Anstehen Masken und halten die Abstandsregeln ein. Die Hostie 
wird erst am Platz verzehrt.  
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6.1.3 Anlage 2: Gemeinsame Verpflichtung der katholischen (Erz-) Diözesen Bayerns und 
der Evangelischen Landeskirche Bayern (Stand: 09.09.2021) 

 

Gemeinsame Verpflichtung der katholischen (Erz-) Diözesen Bayerns und der Evangeli-
schen Landeskirche Bayern im Hinblick auf eine Erlaubnis von gottesdienstlichen Ver-
sammlungen in Kirchen. 
  

  

I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Für Gottesdienste, an denen ausschließlich geimpfte, genesene oder getestete Personen teil-
nehmen, gibt es im Kirchenraum keine zahlenmäßige Personenobergrenze. Kinder bis zum 
sechsten Geburtstag, noch nicht eingeschulte Kinder und Schüler, die regelmäßigen Testun-
gen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen, stehen dabei getesteten Personen gleich. 
Wenn bei der Platzierung der Mindestabstand von 1,5 m zu Personen gewahrt wird, die nicht 
dem eigenen Hausstand angehören, kann am Platz die Maske abgenommen werden. Kann 
der Mindestabstand nicht eingehalten werden, gilt bei Gottesdiensten in geschlossenen Räu-
men eine Maskenpflicht am Platz.  

2. Für Gottesdienste, an denen nicht nur geimpfte, genesene oder getestete Personen teilneh-
men, bestimmt sich die Obergrenze einschließlich geimpfter, genesener oder getesteter Per-
sonen nach der Anzahl der vorhandenen Plätze bei Einhaltung des vorgeschriebenen Min-
destabstands. Wenn bei der Platzierung der Mindestabstand zu Personen jenseits des eige-
nen Hausstands gewahrt wird, kann am Platz die Maske abgenommen werden.   

3. Die Teilnahme am Gottesdienst ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf Covid-19 
getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, infektiöse Atemwegsprobleme oder Fieber ha-
ben oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19Erkrankten 
gehabt oder sich im selben Raum wie ein bestätigter Covid-19-Fall aufgehalten haben (nicht 
anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu CO-
VID-19-Patienten).   

4. Platzkarten oder namentliche Registrierung der Gottesdienstteilnehmer zur Nachverfolgung 
von eventuellen Ansteckungen sind nicht erforderlich.   

5. Eine Maskenpflicht besteht beim Betreten der Kirche und auf den Verkehrsflächen. Sie be-
steht nicht am Platz bei Einhaltung des Mindestabstands zu Personen, die nicht dem eigenen 
Hausstand angehören. Sie besteht nicht für Liturgen während der Feier der Liturgie, solange 
sie den gebotenen Abstand zu den Gottesdienstteilnehmern einhalten.   

6. Für den geordneten Ablauf in der Kirche sorgen (ehrenamtliche) Ordnungsdienste.   

  

II. Hygienevorschriften   

1. Handmikrofone sind nur von einer Person zu benutzen und vor einer weiteren Benutzung 
gründlich zu reinigen.   

2. Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Bedeckung für Liturgen sind bereitzuhalten; auch am 
Eingang ist ein Handdesinfektionsmittelspender sichtbar aufzustellen.   

3. Hostien und Kelch sind auf dem Altar in geeigneter Weise abgedeckt.   

4. Kein Weihwasser in den Weihwasserbecken.   

5. Der Friedensgruß durch Handreichung oder Umarmung unterbleibt.   

6. In der Liturgie gebrauchte Gegenstände sind nach der Feier des Gottesdienstes zu desinfizie-
ren, Sitzplätze und Orte der Liturgie sind gründlich zu reinigen.   
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7. In geschlossenen Räumlichkeiten ist - wo immer möglich - auf eine ausreichende Belüftung 
zu achten.  

III. Organisatorische Abwicklung   

1. Bei Gottesdiensten, an denen ausschließlich geimpfte, genesene oder getestete Personen 
teilnehmen, ist vor dem Betreten der Kirche festzustellen, dass die Eintretenden tatsächlich 
geimpft, genesen oder getestet sind. Haben sich Personen bereits als geimpft oder genesen  

2. ausgewiesen, kann bezüglich dieser auf eine erneute Feststellung bei künftigen Gottesdienst-
besuchen verzichtet werden.  

3. Bei Gottesdiensten, an denen nicht nur geimpfte, genesene oder getestete Personen teilneh-
men, ist zu gewährleisten, dass die ermittelte Aufnahmekapazität nicht überschritten und die 
Abstandsregelung bei Betreten und Verlassen der Kirche zuverlässig eingehalten wird und 
größere Ansammlungen vor der Kirche nicht zustande kommen.   

4. Zum Hygienekonzept für Gottesdienste gehört ein Plan, in dem die durch die Abstände fest-
gelegte Aufnahmekapazität dargestellt und die Laufwege markiert werden.   

5. Wenn mehr als die Höchstzahl der zugelassenen Teilnehmer ohne Impfung oder Test zu er-
warten sind, bedarf es eines Anmeldeverfahrens.   

  

IV. Liturgische Gestaltung   

1. Alle Formen von gottesdienstlichen Feiern sind gestattet.   

2. Gemeindegesang ist erlaubt und soll wegen der Aerosolbildung in reduzierter Form erfolgen.   

3. Vokal- und Instrumental-Ensembles können unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln 
eingesetzt werden.   

4. Beim liturgischen Sprechen und Predigen ist wegen des Verzichts auf das Tragen des Mund-
schutzes auf einen erhöhten Abstand zur Gemeinde zu achten.   

5. Die Kelchkommunion empfängt bei der Eucharistiefeier ausschließlich der Zelebrant.   

6. Unmittelbar vor Austeilung der Kommunion/des Abendmahls an die Gottesdienstteilnehmer 
sind die Mund-Nasen-Bedeckungen anzulegen und die Hände der Austeiler gründlich zu des-
infizieren.   

7. Beim Empfang des Abendmahls bzw. der Kommunion sind beim Anstehen hintereinander und 
beim Zurückgehen in die Bank die Abstandsregeln einzuhalten.   

8. Die Hostien werden ohne Berührung der empfangenden Person gereicht.   

9. Beim Abendmahl können die Hostien durch die Austeilenden in den Wein getaucht werden 
(Intinctio); es wird darauf geachtet, dass die Finger den Wein nicht berühren. Intinctio durch 
die Teilnehmenden ist nicht möglich.   

10. Berührt der Austeiler während der Austeilung sein Gesicht, seinen Mundschutz oder den Kom-
munikanten, sind die Hände erneut zu desinfizieren.   

  

V. Gottesdienst im Freien   

Gottesdienste im Freien sind unter Gewährleistung der Abstandsregeln (ohne Erfordernis einer Ein-
zelfallgenehmigung) möglich. Eine Maskenpflicht besteht nur in den Eingangs- und Begegnungsberei-
chen von Gottesdiensten mit mehr als 1000 Personen. Im Übrigen besteht keine Maskenpflicht.  
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6.1.4 Anlage 2a: Kinder- und Familiengottesdienste (Stand: 03.09.2021) 

 

ELKB Anlage 2a neu 
kindergottesdienst 20210903.pdf

 
 

6.1.5 Anlage 2d: Feier des Abendmahls (Stand: 04.12.2020) 

 

 

ELKB Anlage_2dneu 
Feier_des_abendmahls 20201204.pdf

 
 

6.1.6 Anlage 3a/b: Neustart nach Corona (Stand: 30.04.2021) 

 

ELKB Anlage_3a 
Neustart_nach_corona 20210430.pdf

 
 

6.1.7 Anlage 4: Aktualisierte Informationen zu Bestattungen (Stand: 03.09.2021) 

 

ELKB Anlage 4 
aktualisierte_information_zu_bestattung_w_corona 20210903.pdf

 
 

 

6.1.8 Anlage 4a: 7. Handreichung zum Ablauf von Bestattungen unter Berücksichtigung 
der Corona bedingten Schutzmaßnahmen auf evang.-luth. Friedhöfen in Bayern  
(Stand: 03.09.2021) 

 

ELKB Anlage 4a 
7handreichung_friedhof-coronapflichten 20210903.pdf

 
 

 

6.1.9 Anlage 5: Kurz und Kompakt: Jugendarbeit und Corona (Stand: 07.09.2021) 

 

ELKB Anlage 5 
kurz_und_kompakt_jugendarbeit_und_corona 20210907.pdf
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Empfehlungen der evangelischen Jugend Bayern: https://www.ejb.de/jugendarbeit-und-corona/ 

6.1.10 Anlage 8: Urheberrechte (Stand: 04.12.2020) 

 

ELKB Anlage_8_neu 
Urheberrecht 20201204.pdf

 

ejb 
Checklisten_fuer_Schutz-_und_Hygienekonzepte 20210518.pdf

 
 
 

6.1.11 Anlage 10: COVID-19-Impfungen in Grund- und Förderschulen sowie in Kinderbe-
treuungseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Stand 25.02.2021) 

 

ELKB Anlage_10 
konsolidiertes_impfkonzept_grund-_und_forderschulen_kitas_final 20210225.pdf

 

6.1.12 Anlage 11: KMS – Kommunikation Impfkonzept (Stand 25.02.2021) 

 

ELKB Anlage_11 
kms_kommunikation_impfkonzept_a 20210225.pdf

 
 
 

6.1.13 Anlage 12: Neuregelung der Vorgaben für den Unterrichtsbetrieb 
(Stand: 18.05.2021) 

 

ELKB Anlage_12 
Neuregelung_der_vorgaben_fuer_den_unterrichtsbetrieb_ab_070621 20210518.pdf

 

ELKB Anlage_12a 
anlage_1_begleitschreiben 20201100.pdf

  

ELKB Anlage_12b 
anlage_2_modelle_a-d 20201100.pdf

 

ELKB Anlage_12c 
KMS_Beschlüsse des Ministerrats zum Unterricht ab dem 15.03.2021 20210308.pdf

 
 
Schulartspezifische Regelungen: 

ELKB Anlage_12d 
m_unterrichtsbetrieb_feb21_ms_r 20210216.pdf

 

ELKB Anlage_12e 
unterrichtsbetrieb_ab_7._juni_2021 20210518.pdf

 

ELKB Anlage_12f 
Rahmenhygieneplan Lesefassung_schulen 20210705.pdf

 

ELKB Anlage_12g 
rhp_kurzusammenfassung_stand_20210705.pdf

 
   

6.1.14 Informationen zu Schulanfangsgottesdiensten 2020 (Stand: 04.09.2020) 

ð Unterlagen entfernt, da GD abgehalten (siehe Version 5) 
 

  

https://www.ejb.de/jugendarbeit-und-corona/
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6.1.15 Anlage 13: Heizen und Lüften – ELKB (Stand: 09.10.2020) 

 

anlage_13_heizen_
und_lueften_elkb 20201009.pdf

 
 

6.1.16 Anlage 14: Heizen und Lüften – EB Bamberg (Stand: Sept. 2020) 

 

anlage_14_heizen_
und_luefften_eb_bamberg 20200900.pdf

 
 

6.1.17 Anlage 15: Vorgehen bei Erkältungssymptomen (Stand 18.03.2021) 

 

ELKB Anlage_15 
18.03.21_erkaeltungssymptome 20210318.pdf

 
 
 

6.1.18 Anlage 18: Impfbroschüre über 80-jährige (Stand 27.02.2021) 

 

ELKB Anlage_18 
stmgp_impfen_a5-begleitbroschure-u80_barierrefrei 20210227.pdf

 
 
 

6.1.19 Anlage 19: Empfehlung Sommerferien des bjr 

 
siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
 
 

6.1.20 Anlage 22: Handlungsempfehlung des Gesundheitsministeriums für ein Besuchs-
konzept in der stationären Pflege (Stand: 16.04.2021) 

 

ELKB Anlage_22 
Handlungsempfehlung_besuchskonzept 20210416.pdf

 
 
 

https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/arbeitsgemeinschaft-altenheimseelsorge/materialien/materialien-20202021/
https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/arbeitsgemeinschaft-altenheimseelsorge/materialien/materialien-20202021/
https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/arbeitsgemeinschaft-altenheimseelsorge/materialien/materialien-20202021/
https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/arbeitsgemeinschaft-altenheimseelsorge/materialien/materialien-20202021/
https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/arbeitsgemeinschaft-altenheimseelsorge/materialien/materialien-20202021/
https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/arbeitsgemeinschaft-altenheimseelsorge/materialien/materialien-20202021/
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6.1.21 Anlage 23: Betriebliche Teststrategie für SARS-CoV-2-Selbsttests inkl. Anleitung zur 
Durchführung von Tests (Stand: 23.04.2021) 

 

ELKB Anlage_23 
Betriebliche_teststrategie_anleitung_ue 20210423.pdf

 
 

6.1.22 Anlage 24: Unterstützung der staatl. Impfkampagne durch die ELKB 
(Stand: 16.07.2021) 

 

ELKB Anlage_24 
Staatliche_impfkampagne._button_und_mobile_impfteams_20210716.pdf

 
 

6.1.23 Anlage 25: Hygienekonzept für Proben in den Bereichen Laienmusik und Amateur-
theater (staatlich) (Stand: 13.09.2021) 

 

ELKB 
Anlage_25_20210913_rahmenkonzept-laienmusik-und-amateurtheater.pdf

 
 

6.1.24 Anlage 26: Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen (staatlich) (Stand: 
14.09.2021) 

 

ELKB 
Anlage_26_20210914_rahmenkonzept-kulturelle-veranstaltungen.pdf

 
 

6.1.25 Anlage 27: Rahmenkonzept Beherbergung (staatlich) (Stand: 19.05.2021) 

 

ELKB Anlage_27 
rahmenkonzept beherbergung 20210521.pdf

 
 

6.1.26 Anlage 28: Rahmenkonzept Gastronomie – staatlich (Stand: 16.06.2021) 

 

ELKB Anlage_28 
Rahmenkonzept_gastronomie 20210616.pdf
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6.1.27 Anlage 29: Staatliches Rahmenkonzept für Weihnachtsmärkte (Stand: 19.10.2021) 

 

ELKB Anlage_29 
staatliches_rahmenkonzept_fur_weihnachtsmarkte 20211019.pdf

 
 

6.1.28 Anlage 30: Kurz und Kompakt – Jugendarbeit und Corona (Stand: 13.10.2021) 

 

ELKB Anlage_30 
kurz_und_kompakt_jugendarbeit_und_corona 20211013.pdf

 
 

6.1.29 Anlage 31: Handlungsanweisung Corona-Fall – Arbeits- und Dienstrecht 
(Stand: 05.11.2021) 

 

ELKB Anlage_31 
Handlungsanweisung_corona-fall_arbeitsrecht_und_dienstrecht 20211105.pdf

 
 
 

6.2 Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit Änderungen 

6.2.1 Konsolidierte Vierzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(14. BayIfSMV) vom 01.09.2021 (Stand: 09.11.2021) 

 
Vierzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) vom 1. September 2021 
(BayMBl. Nr. 615, BayRS 2126-1-18-G), die zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 9. November 2021 (BayMBl. 
Nr. 776) geändert worden ist. 
Diese Verordnung tritt am 2. September in Kraft und mit Ablauf des 24. November 2021 außer Kraft. 
 

Bay baymbl-2021 
Konsolidierte Vierzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 20211109.pdf

 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_14/true  
 
 

6.2.2 COVID-19 Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung - SchAusnahmV 
(Stand: 08.05.2021) 

 

BReg 
COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung BAnz AT 20210508 V1.pdf

 
 
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/x6tHxtuQ0pora3FnUEG?0 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/x6tHxtuQ0pora3FnUEG?0
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Infektionsschutzkonzept für die Gemeinde Christuskirche Schweinfurt 

< Infektionsschutzkonzept CK v21.docx  Seite 77/77 
  10. Nov 2021 

6.3 Empfehlungen des bayerischen Jugendrings für die Jugendarbeit 
Ministeriell genehmigte Empfehlungen des Bayerischen Jugendrings – aktuelle Version immer unter 
www.bjr.de verfügbar. 
 

bjr Hinweise zum 
Umgang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 20210908.pdf

  https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html 
 
 

6.4 Spezifische lokale Regelungen 

6.4.1 Stadt Schweinfurt (Stand: 06.11.2021) 

SW Regelungen 
der Stadt SW 20211106.pdf

 

http://www.bjr.de/
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html

